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Das oldenburgischc Wappen.
Von G. Scllo.

„Weiln aber kein Zweifel, cs werde sowol dem griiflichen Hause
Oldenburg und Delmenhorst rühmlich, als auch dem gutherzigen
Leser anmutig und lieb sein, da etwa» angefiihrct wird, was
für Wapen und Jngcsiegcl die Herrn Grafen zu Oldenburg bei
ihrer Regierung in Bcstetiguiig dcro ihnen vorgckvmmencr Hendel
gesührct und gebrauchet, sonderlich, wann daraus eine feine An¬
tiquität und Simpclhcit der Vorfahren erscheinet. "

Hamelmanns Oldenburg. Ghrvn.

I. Das Oldenburger Stauimwappcn. — II. Verbindung cognalischer Wappen
mit dem Ztainmwappcn. — III. Tic Helmzier des Slammtvappens und ihre
cognatischen Varianten. — IV. Wappenmchrungen bis zuin Tode Graf Anton
Günthers : 1. das vorgebliche Wappen von Delmenhorst; 2. das Wappen der
Herrschaft Jever ; 3. das Wappen der Herrschaft Kniphauscn. — V. DaS
oldenburgischc Wappen vom Tode Graf Anton Günthers bis zum Jahre 1829.
— VI. Das neue oldenburgischc Wappen nach der Rcgieriiiigsbckanntmachung
vom 29. Okt./27. Nov. 1829.— VII. Hclmdecken; Wappcnmantel. — VIII. Schild-

Halter. — IX. Rangkroncn. — X. Ordcnszeichen. — XI. Wahlsprüchc.

Nie folgenden Blatter enthalten Beiträge zur Geschichte und Kritik
^ des oldenburgischen Wappens auf Grund des im Großh. Haus¬
und Centralarchiv gesammelten Materials, der von v. Hvdenberg
und den Herausgebern des Bremer Urkundenbuches mitgeteilten
Siegelbeschreibungen und der Arbeiten Merzdorfs undv. Lehmanns
auf dem Gebiete oldcnburgischer Münzkunde.

Zu leichterer Orientierung schien es nötig, drei kurze Stamm¬
tafeln beizufügen, deren Lrdnungsnummern an entsprechender Stelle
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des Textes in eckigen Klammerns—j eiticrt werden. Dasselbe ist
bei den Abbildungen geschehen, welche die auf Oldenburger Grafen¬
siegeln sich findenden besonders charakteristischen Wappentypen zur
Darstellung bringen; denselben sind zum größeren Teil die, übri¬
gens stets mit den Originalen verglichenen und nötigenfalls berich¬
tigten, zeichnerisch vortrefflichen und in der Regel zuverlässigen
Federzeichnungen zu Grunde gelegt, welche der verstorbene Staatsrat
Or. Leverkus von den ihm am bedeutsamsten erscheinenden Siegeln
des Haus- und Central-Archivs durch den Lieutenanta. D. Meyer
anfertigen ließ; nur die Abbildungen2. 5. 0 beruhen auf Original-
Zeichnungen des Verfassers.

I. Aas Ol- enburgische Starninrvappen.
Nach der zuerst von Heinrich WoltersZ um die Mitte des

15. Jahrhunderts ausgezeichneten Sage Hütte Kaiser Heinrich IV.
einem Vorfahren der Oldenburger Grafen, einem„Grafen von Ammcr-
land und Rnstringen", weil derselbe„an «len moi-Zrunckon vvanrrt'-
tioli null ein üoiUZliüor bruZZoumlror null bniuestor"^, als
Wappen guinguo UWeres sub partitionv Zl-ruoi et rubei— „vif
brocke in Zol nuck rot van einander Deckelt," verliehen. Johannes
SchiphowerZ wiederholte zu Anfang des 16. Jahrhunderts diese
Sage ; zu seiner Zeit muß jedoch die andere Wappensage, welche
die weiteste Verbreitung fand, und auch heut noch im Schwange
ist/) schon im Entstehen gewesen sein. Danach hätte derselbe Kaiser,
nachdem Graf Friedrich, Hunos Sohn, den Kampf mit dem Löwen
siegreich bestanden, mit in das Blut des erschlagenen Ungeheuers
getauchtem Finger über den goldenen Schild des Siegers zwei
Striche ziehend, ihm dieses Bild als Wappen verliehen?) In

obrou . Li-eiil. bei Meibom, 8oript . Itsr . Kerl». II , 40.
So übersetzt die ungcdr. Chron. „v »n den Eroten dsdell . . . . der

xrsven von Oldenborolr» die von Joh . Schiphowcr recipiertcn Worte Wolters ' .
0'bron . arobieomit . Oldenb . bei Meibom I. o. II , 142.

*) L. Strockericm, Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Olden¬
burg. II , 160.

*) Der Kern der Wappcnsagc liegt in der an sich schon sagenhaften
Erzählung der knndatio monasterii kastedensis (Ehrcntraut , Fries . Arch. II,
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dieser einfachsten, doch hinsichtlich der beteiligten Personen un¬
bestimmter Fassung findet sich die Sage in der ca. 1517 verfaßten
Westfälischen Geschichte des Liesborner Benediktinermönches Bernhard
Wittes, Ich möchte indessen annehmen, daß letzterem die Sage
nur verstümmelt zu Ohren gekommen, und daß die authentische
Gestalt sich zuerst in dem von Alarichv. Witken aus ungenannter
Quelle handschriftlich mitgetheilten.'O in den„Oldenburgischen Blät¬
tern " ^ und dann in Ehr . F . Strackerjans Beiträgen zur Geschichte
des Großherzogtums Oldenburgs publicierten Gedichte von Graf
Friedrichs Löwenkampf erhalten habe, welches mit der Verleihung
der beiden roten„Balken" die des damals seit bereits ca. 50 Jahren
einen integrierenden Bestandteil des Oldenburger Wappens bildenden
Kreuzes verbindet. Aus mancherlei Gründen, deren Erörterung hier¬
zu weit führen würde, setze ich die Entstehung dieses Liedes, welches
keine Volksdichtung sondern ein tendenziöses Knnstprodukt ist, in
die Zeit des Streites Graf Johanns IV. <X1V.j mit Kaiser Maxi¬
milian über die von letzterem behauptete Qualität der Grafschaft
als Reichslehn, in welcher Streitsache Schiphower im Jahre 1509
archivalische Studien in Rastede anstelltc, und welche 1531 mit der
Unterwerfung des Grafen endigte.

^ Ich habe dieser Sagen gedacht,"» nicht, als ob ihre Er-
^ zählungen von der Verleihung  eines Wappens an die Grafen

von Oldenburg oder ihre Vorfahren durch das Reichsoberhaupt,
250) '. lmperntor aulem enn>u äuello revertvntcm »trisguo bencliiis Lpprsbcnäil,
cinxulo inilituri »uveinxit,  nnunluni traäickit etc., und beruht auf einem
Mißverständnis . Während der Rasteder Chronist von der Verleihung oer
Ritterwürdc spricht, hielt man offenbar im I5 ./16 . Jahrh . den von jenem ge¬
schilderten feierlichen Akt für eine mit Wappenverlcihung verbundene Art von
Nobilitierung.

' ) Oistori » notigunc aeeickentnli» 8»xoui»s scn nunc IVestplisIiLe,
Münster 1778. 4°. S . 309.

' ) In seinem Exemplar von I . Gryphiandcrs k-rläerious I êomLellos,
Magdeb . 1609, aus der Lldenb . Landesbibliothek.

' ) XV. (1831) Nr . 32.
*) 1835, S . 237 ; der Abdruck ist nicht ganz getreu.
») Nur der Vollständigkeit wegen erwähne ich der Phantasien SchiphowcrS

(Meibom H, 142), daß Julius Cäsar den Grasen von Oldenburg einen Jung¬
srauenkops, Karl d. Gr . aber ein Kreuz als Wappcnbild verliehen habe.
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von der  Zeit  dieser angeblichen Verleihung und von ihrer Ver¬
anlassung  irgend welchen Anspruch auf Tiscutierbarkeit vom
wissenschaftlichen Standpunkt aus hätten, sondern weil aus ihnen
erhellt, daß im 15. Jahrhundert, wie heutzutage, die „fünf Stücke"
oder die beiden rothen Balken im goldenen Felde , ent¬
weder allein oder in Verbindung mit dem Kreuze , als
Ur - und Stammwappen des O ldenburgischen Grafen¬
hauses angesehen wurden ? »

In Wahrheit liegt die Sache jedoch nicht so einfach. Zu
Ende des 12. und zu Anfang des 15. Jahrhunderts, also zu einer
Zeit, wo Wappensicgel in Deutschland erst ansingen gebräuchlicher

werden, finden sich neben und unmittelbar hintereinander drei
verschiedene Formen  des Oldenburger Wappens, von denen die
eine Unikum bleibt, während die beiden andern von der älteren
Wildeshausener Linie und deren beiden Bruchhausener Teilungen,
resp. von der Oldenburger Linie des Gesamthauses weiter geführt
wurden.

Graf Moritz  l . jll , 1j von der Oldenburger Linie,
Egilinars  II . Enkel, führt an einer undatierten Urkunde von ca.
1200  ein Wappensicgel mit zwei geschobenen»Zickzack-) Balken:-)

' ) Magister Costinus Voller , Pfarrer zu Neuenbrok, lies; 1653 bei
Heinr . Conr . Zimmer in Oldenburg ein Büchlein mit dem umständlichen Titel
erscheinen: iHt 'olium Oldenburgs, >»e s das ist : s Das Oldcnburjgischc Kleber-
blat j darinnen vorhanden die Dr eh Uhral t en s Christliche und berühmte
Wapcn j Der Hochgebornen Grasfen zu Oldenburg undDelmen-
horst , Herren zu Jever s und Kniphausen :c . als ncmblich die Balckcn,
die > Creutzc und der Löw, sampt deren Geistlichen dcuilung in dreh Schrift-
massigen Sermonen l aus GOTTes Wort gczcigct j nun aber zu GLltes Ehren
und dem Hochllöblichen Oldcnburgischcn Hause zum Ruhm j dem Drucke über¬
geben s durch rc. Es sind das drei Predigten über das Evangcl . Luc. 6,36 —43
vom Balken und Splitter im Auge, über Galat . 6, 14 vom Kreuze Christi,
sowie über Apocal. 5, 5 vom Löwen vom Geschlecht Juda ; ihr heraldischer
Inhalt ist mit dem Titelblatt erschöpft.

' ) Vgl . Sicgcltaf .Nr . 5. — F . K. Fürst zu Hohenlohe-Waldenburg , Spragist.
Aphorismen (1882) S . 113 nennt dieselben „geweckte Querbalken" und setzt die
Urkunde in das Jahr 11S0. Nach der Bemerkung im Brem . II. B . 1, 98 fehlt dem
im Kgl- Preust . Staatsarchiv zu Hannover befindlichen schildförmigen Siegel die Um-
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seine beiden Söhne Christian IV . sll , 2s nnd Otto I . sll , Zs
fahren einen fünffach quergeteilten Schild (zwei Balken ), wie
derselbe nachmals in der Oldenburger Linie gebräuchlich blieb,
während ihr Vetter Heinrich  III . von der Wildeshansener Linie
sl , 6j , gleich ihnen ein Urenkel Cgilmars II , sich eines vierfach
quergeteilten Schildes  bedient , den seine Nachkommen von der
Alt - nnd Neu -Bruchhausener Linie beibehielten . H

Aber nicht bloß in der Zahl  der Ouerteilungcn , sondern
auch in den Farben  derselben unterschieden sich die beiden Wappen¬
stämme : der Oldenburger Schild ist von Gold nnd Rot, ?) der
Bruchhausener von Rot und Silber geteilt . ?)

Es fragt sich nun . welche von beiden Formen die ältere und
ursprüngliche sei.

schrift ; an dem im H .- n . C .-Arch . befindlichen Abguß ist auf der inneren Ab¬
schrägung des erhabenen Randes noch zu lesen:

.OL . -4OVLX . . . .
' ) Auch Grote (Münzstudien VII , 493 ) hat diesen Unterschied beachtet.

Die erste sarbige Darstellung des Oldenburger Wappens findet sich
auf Bl . I der 1330 in Rastede vollendeten Bilderhandschrift des Sachsen¬

spiegels in der Privatbibliothck Ir . Kgl . Hoheit des Großherzogs . Mit den
entsprechenden heraldischen Schraffierungen ist sic abgebildet in Originalgröße
bei E . Spangenberg , Beiträge zu den teutschen Rechten des Mittelalters ( 1822)
Das . V, und , in halber Größe , bei E . Berner , Geschichte des Preußischen
Staates (München und Berlin 1890 ) 2 . 1ö ; ohne die Schraffierungen in
Originalgröße bei A . Lübbcn und F . v. Alten , Ter Sachsenspiegel nach dem
Oldenburger eoäcx pietnratus von 1336 (Oldenburg 1879 ; mit 10 Lithographien ) ,
letzte Tafel . Tic kostbare , nicht bloß für die Geschichte des Sachsenrechts
sondern auch für die Kunst - und Kulturgeschichte unseres Landes unschätzbare
leider immer noch nicht mit ihrem gesamten Bildcrschmucke herausgegcbene
Handschrift ist der Vernichtung bei dem Brande der Vareler Bibliothek 1751

nur durch den glücklichen Umstand entgangen , daß sie ausgeliehcn war . Ihr
vollkommen unersetzlicher Wert läßt den Wunsch nach Aufbewahrung solchen
Kleinods an einem völlig gesicherten Ort gewiß begreiflich erscheinen.

' ) Spener , Oper !» berslüici pars specialis ( 1680 ) 8 . 400 : dini » rubvi»
et »rxemeis tssciis . . . seu iuxta alias in »rc » argentea üuae sasci »« cocoinssc;
letztere Angabe ist schon jedenfalls wegen der Zahl dct Teilungen , wie sich aus
vielen vorliegenden Siegeln ergiebt , unrichtig ; rot und weiß giebt I . W . Trier,
Einleitung zu der Wapenkunst (1729 ) S . 341 die Farbe » des entsprechenden
Feldes im Braunschweigischen Wappen ; ebenso Grote , Stammlasel » , S . 199.
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Ehe Graf Heinrich III . des vierfach geteilten Schildes sich
bediente ldie beiden einzigen dafür zur Zeit bekannten Beispiele sind
aus seinen beiden letzten Lebensjahren , 123 .'! lind 1234 », führte er

gleich seinem Bruder Burchard j l , 7j und dessen Sohn Heinrich IV.
dem Bo gen er , jl , 11s mit welchem die Wildeshausencr Linie im engeren
Sinne bereits ausstarb , drei Rosen <2 : 1 ) im Wappen , (ca. 1220,

1229 ) welche man , gewiss mit Recht , für das Hallermunder Wappen¬
bild hält ? ) Tenn Heinrichs und Burchards Mutter , Beatrix , und
deren Schwester Adelheid waren die Erbtöchter Wilbrands , des
letzten der alten Grafen von Hallermund , gewesen ? ) Wenn wir

später Heinrich den Bogener , Burchards Sohn , im Besitz von
Wildeshausen sehen — er nennt sich einmal sogar Graf von
Wildeshausen — , Heinrichs III . Tescendenz dagegen als Herrn der

zur Grafschaft Brnchhansen vereinigten Territorien (zwischen der
oberen Hunte und Weser ), so liegt die Vermutung nahe , daß die
beiden Wildeshausencr Brüder ihre Hauptbesitzungen teilten ? - vicl-

Z Taf . Nr . 2,3 . Muhle (Titel u . Wuppen d. Grafen v. Oldenburg , Olden¬

burg . Bll . 1847 , S . 108 ) weih über diese Nasen folgendes zu bcincrkm : „ So führten
die Wildcshausisch -Bruchhausischen Grafen , wenigstens Heinrich der Bogener , nebst
Z Balken noch 3 Rosen im Wappen , die eine Rose wegen der Stadt Wildes-

hauscn , die beiden andern wegen Bruchhauscn . Graf Moritz IV . hatte wegen
seiner Gemahlin aus Bruchhausen ebenfalls 2 Rosen ." Letztere , auf Hamel-
mann S . 248 sich stützende Behauptung verdient , um Muhles heraldisch-

spragistischc Kenntnisse zu charakterisieren , eine kurze Besprechung . Ter
von ihm gemeinte Graf Moritz , Gerhards fll , 2lf Bruder war vermahlt mit
Katharina von Hoya ; der bei Hamelmann I. o. besonders schlecht geratene Holz¬
schnitt seines Siegels zeigt im Dreipatz das vollständige Wappen , und rechts
und links neben dem Helm zwei rosenähnlichc Gebilde . Eine Vergleichung
mit den Originalsiegcln lehrt sofort , daß dies die vom Zeichner — wie Herr
vr . Oncken aus Kämmerei -Rechnungen scstgestcllt hat , sind die Holzschnitte zur
Chronik l .'>88 , nach Hamelmanns Tode , von dem Formschneidcr Johann
Schaffer verfertigt — gänzlich mißverstandenen zackigen Enden der Helmdecke

sein sollen.
' ) Adelheids Desccndenz aus ihrer Ehe mit Gras Günther v . Käsern-

burg führte Namen und Wappen von Hallermund weiter ; wie beides auch
in der Desccndenz Heinrichs III . später wieder auftaucht , werden wir noch sehen.

' ) Diese Teilung war , ebensowenig wie die spätere zwischen Heinrichs III.
Söhnen Heinrich V . und Ludolf , durchaus keine absolute : wie vieles gemeinsam
blieb , welche Besitzungen der eine im vorwiegenden Interessengebiet des andern
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leicht bei Gelegenheit der Lehnsaustragung Wildeshausens an das
Erzstift Bremen 1229, wobei der, dem Wildeshausen zufiel, das
Hallermunder Wappen beibehielt, während der, dem Bruchhausen
verblieb, seitdem jenes andere Wappen führte.

^ Wann und wie die Bruchhausener Besitzungen von den Wil-
deshausener Grasen erworben wurden, ist noch unaufgeklärt. Nach
der Historia mvnrrstorn Itu8te<lon8>8') hätten Heinrich und Burchard
vmnia bona, gue nun« rrä Lroelnmeu pertineut, ererbt. Hin¬
sichtlich der eigentlichen Grafschaft kann dies nicht wohl der Fall
gewesen sein, denn Ludolfv. Bruchhausen besaß dieselbe noch 1219
oder 1220,-» und nannte sich danach, während die später erwähnten
Vertreter seines Geschlechts nicht vouiitos sondern nobiles heißen?)
Andere, nachmals mit Bruchhauscn vereinigte Besitzungen könnten
vielleicht als Hciratsgut einer Gräfin v. Rode »Wunstors? , und

behielt, zeigen besonders deutlich die mit viel historischem Sinn angelegten
alteren Lchnsregister der Rechtsnachfolger der Grasen von Oldenburg - Bruch-
Hausen, der Grasen von Hoya (Hoyer UB. I, Heft 4», welche unsere wichtigste
Quelle für den Tcrritorialbcsitz jener Oldenburger Grasen bilden.

^ ') Ghrcntraul , Fries . Arch. 11,270.
' ) Hoyer UB . VIII , 43.
' ) Heinrichs III , Sohn Ludols sl, 9), Begründer der Alt - Bruchhausener

Linie aus dem Oldenburger Hause, nannte sich zuerst gelegentlich ca. 1249
„Gras von Bruchhausen " ; vor- und nachher war bei seinem Hause der Olden¬
burger Grafcntitcl üblich. Diese Gemeinsamkeit des Titels bei beiden Haupt-
stämmcn scheint darauf zu deuten, daß schon ihr gemeinsamer Stammvater
Egilmar II . sich nach der Oldenburg genannt hatte.

Nach den v. Hodenbcrg zufolge dem Anfang des 14. Jh . ungehörigen
Annalen des Klosters Bücken (Hoyer UB . VIII , 34) hätte ein Bruder eines
Grafen v. Wunstors — ein Name, der erst um 1237 an Stelle des älteren,
v. Rode, tritt — seiner Tochter bei ihrer Verehelichung mit einem Grasen
v. Oldenburg die Vogtei über das Kloster Bassum als Hciratsgut mitgegcbcn.
In der Folgezeit seien die Grasen Heinrich und Ludols, die damaligen Besitzer
der Vogtci, derenwegen mit dem Grasen v. Hoya in Streit geraten , und hätten,
von Gras Heinrich dem Bogcncr unterstützt, zum Schutz derselben die Burg
Bruchhauscn erbaut . Urkundlich steht nun fest, das; beide Brüder zum ersten
Male 1257 esolrum noslrum Lroobusen erwähnen (voo . Iluä . H. u . C. Arch.),
und daß, seit Graf Heinrich III . zum ersten Male im Jahre 1207 »ävoomu»
Lrixensis ecolesiae (Bassum ) genannt wird (Hoy. UB . II , 10), die Bruch-
hausencr Grafen Oldenburger Stammes wenigstens bis zum Anfang des 14. Jh.
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aus der Hallermünder Erbschaft an die Grafen von Wildeshausen
gelangt sein, während ein Teil ans den Grimmcnberger Gütern be¬
stand. (v. Hodenberg, Hoher UB. I Heft 4 S . 11.)

Das in Frage stehende Vier-Stücken-Wappen ist aber weder
das der alten Grafenv. Bruchhanscn noch das der Grafenv. Wun¬
storf(v. Rode) ; letzteres bestand nach v. Hodenberg(j ans einem
„aufrechten«reißenden) Löwen im quergcbalkten Schilde" — Spener?)
in purum ai^ontoa tn8ei>8 rudoi« orvnta rubvno leo, oder(nach
Spangenbergs Adelsspiegel): Iso rri-Aontons vvronatu8 in enerulerr
Marina ti'i>oi8 fa8oii8 iul,ei8 inäuotn; ersteres dagegen, aus Sie¬
geln des älteren Grasen Ludolf von ca. 1220 und der jüngeren

i»i Besitz dcr Bassumer Klostcr-Bogtei erscheinen (Hoyer UB . I. Heft 4 2 . 22.
II , Nr . 31. 104. >00. 108.). Daraus möchte man folgern, das; ;cner Hein¬
rich III . es gewesen, welcher die oben erwähnte Nichte des Grafen v. Wunstors
(v. Rode) heiratete (die Frauen seines Vaters und Großvaters einer- wie die
seiner Söhne andererseits sind bekannt); seine Gemahlin , welche urkundlich mit
Vornamen Ermentrud hieß, wäre danach nicht, wie die Ilimar . numsst . liasteä.
sagt , eine äs Seboäis oder ä« Stboäis , sondern eine „ äs liboäis " gewesen;
seine Enkel Hildebald und Burchard von Alt -Bruchhauscn werden darum 1291
ooxnsti des Grafen Johann v. Wunstorf genannt (Hot). UB. II S . 25). Ich
bemerke hier , daß v. Hodenberg, immer von dcr angeblichen Identität der
alten  Grafen und Herren v. Bruchhanscn mit den Grafen v. Oldenburg-
Wildcshausen -Brnchhauscn ausgehend und ans die Urkunde von 1233 bei Kind-
linger , Munster . Beiträge III , 170 sich stützend, Heinrichs III . Gemahlin zu
einer Gräfin v. Diepholz machen will (Calenberger UB . VI, S . 14 ; v. Bippcn,
Brcm . Jahrb . IX , 147, Note 7 folgt ihm darin ) ; die Konsequenzen, welche sich
ihm daraus , entgegen aller urkundlichen Überlieferung , sür die sonstige Wil-
deshauscner Genealogie mit Notwendigkeit ergeben, würden allein m. E. ge¬
nügen , seine Theorie ins Wanken zu bringen. — Die Xnaales Hussens «»
sprechen zwar nur von einer  Heirat ; nach der Rastcdcr Quelle hätten aber
Heinrich und Burchard zwei Schwestern zu Frauen gehabt, und gewisse un¬
verkennbare CvndominatS-Verhältnissc machen dies glaublich. Bemerkenswert
ist dabei , daß 1208 sich eine Oonexunäis (wie Burchards Gemahlin hieß)
8e Itoäe  urkundlich findet, welche verheiratet war und Kinder hatte ; frei¬
lich wird cbcnsalls urkundlich nur eine  Schwester derselben Namens Gcrburg
erwähnt . Ferner kommen seit Heinrich III . die sonst in der Wildcshauscncr
Linie ungebräuchlichen, dagegen in der Wunstorfer Familie häufigen Vornamen
Hildebald und Ludwig mehrfach vor.

' ) Calcnb. UB . IX S . 6.
' ) Oper , beralä . pars SPSS. S . 408.
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gleichnamigen Edelherren von 1301 bekannt, zeigt eine achtfache
Ständerung(von Blau und Weiß), und steht(wegen des beschränk¬
ten Raumes aus6 Ständer reduziert» im Wappen des„Wicboldes"
Alt-Bruchhansen.

Auf diesem Wege ist also eine Erklärung nicht zu finden
Dagegen hat schon Heinrich Wolters(>die Ansicht aufgestellt, das
Wappen der Grafen von Oldenburg-Bruchhausen sei in Folge einer
Länderteilung aus dem Stammwappen verändert worden: unclc
ooinitog de llroelilnisa», ex clivimouo terraruin taoti, guatuor
»886568 6t ( rect . 86 » ) P60IN8 I666 >16NINt in »Ido 6t rudro.

Diese Bermutung ist jedoch abzuweisen. Wolters, der an die Ver¬
leihung der fünf Stucke durch Kaiser Heinrich IV. im 11. Jahr¬
hundert glaubt, geht von der erst zu beweisenden Voraussetzung
aus, das; diese das Urwappen repräsentierten, und nimmt außerdem
irrig an, daß die Grafen von Bruchhansen von der Oldenburger
Linie abgeteilt seien, während sie thatsächlich ans der Wildeshau-
scner Linie hervorgingen, welche nachweislich nieiüals die Fünf-
Stücke geführt hat.

Ter Oldenburg-Bruchhausener Schild macht gegenüber dem
Oldenburger im engeren Sinne einen so viel einfacheren und darum
älteren Eindruck, und dasselbe ist bei den noch zu erörternden Helm¬
zierden der Fall, daß ich diesen für eine Variierung jenes, wie das
ja bei jüngeren Linien vorkommt— und für die jüngere werden
wir die Oldenburger in Uebereinstimmung mit v. Bippen-) halten
müssen— ansehen möchte, zumal ja auch das Oldenburger Wappen
sowohl an Schild wie an Helmzier erst nach einigem Schwanken
seine später übliche Gestalt erhielt.

0 (.'bron. vrem. I. e. ; im eiiron. Idsstsä. I. e. S . 89 sagt er: pstst
etiam , guoä eomites äs Oläendorg st Lroclibussn äs sangnins istornm (der
Grasen von Stade) ässosnäsrunt, liest in el) psis st signis lnilitarikus, rations
äistiactiom ' s tsrrse , sint äiversikcati (so ist statt äiversillcstav des Druckes
zu lesen) ; Schiphowcr(I. v. S . 161) hat diese Stelle übernommen, aber da¬
durch, daß er die in seiner Vorlage für „rattons" angcwcndete Abkürzung
irrig als „rveto" laS (so auch das Autograph Schiphowcr imH. u. C. Arch.),
säst unverständlich gemacht.

' ) Brcm. Jahrb . IX, 134. 136.
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Die Annahme freilich eines von dem Stammvater beider
Linien , Graf Egilmar II . geführten , von den Wildeshausencrn bei-

behaltenen , von den Oldenburgern aber abgewandelten Urwappens
würde uns in eine Zeit führen , in welcher erbliche Wappen über¬

haupt noch nicht nachgewiesen sind . Nicht unmöglich aber würde
cs sein, daß etwa gegen Ende des 12 . Jahrhunderts Graf Hein¬
rich II . von Wildeshausen den Vier -Stücken -Schild , sein Vetter
Moritz von Oldenburg dagegen die fünffache Zickzacktcilung ange¬
nommen hätte , und daß , während jener in der Wildeshausen -Bruch-

hausener Linie weitergeführt wurde , die Oldenburger Brüder Christian
und Otto , bei ihren Streitigkeiten mit den Wildeshausener Stamm-

genossen , um ihre Verwandtschaft , auf welche sie jedenfalls die 1229
zurückgewiesenen Ansprüche auf Wildeshausen bauten , auch heraldisch
cmzudcuten , die nachmals bei ihrer Descendenz erblich gewordene
Form der fünf Stücke einführten.

Das sind jedoch Hypothesen , über die wir ohne bildnerische
Denkmäler , an denen es eben fehlt , nie zur Klarheit gelangen werden;
darum ist es besser, die Frage als eine offene zu behandeln.

Hier ist nur noch der Nachweis zu erbringen , daß die Bruch-

hausener Linie in ihren beiden Zweigen das angestammte Vier-
Stücken - Wappen in der Regel weiterführte , und nicht , wie v. Hoden¬

berg behauptet , die Neubruchhausener die Hallermünder drei Rosen,
die Altbruchhausener die Ständcrung der alten Grafen v. Bruch¬

hausen , welche v. Hodenberg stets ein „ verschobenes Kreuz " nennt.
Was Neubruchhausen anlangt , so führte Heinrich V. fl , 8f

das Reiterporträtsiegel seines Vaters von 1234 unverändert weiter

(1236 . 1248 ) ; das Siegel mit den drei Rosen an einer Urkunde
von ca . 1240 , welches v . Hodenberg iHoy . UB . VI . Nr . 16 ) ihm

zumeist , gehört thatsüchlich seinem Vetter Heinrich IV . dem Bogener
von Wildeshausen ? )

0 Hoyer UB . I Nr . 4.

H . Buchenau (Zschr . f . Numismatik . XVI , 350 ) hat zwei mit anderen,

dem 14 . Jahrh . entstammenden Hohlmünzcn , im Gebiet des früheren ErzstiftS

Bremen gefundene Bracteaten publicicrt , welche einen „ Schild mit 3 Rosen,,

umgeben von 3 Punkten " zeigen , und weist dieselben entweder den Grafen v.
Mubruchhausen , welche „ als Wappen abweichend von den übrigen Zweigen

Jahrb . f . Oldenb . Gcsch . I . 5
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Tiegel von HeinrichsV. 3 Söhnen Ludwig, Wilbrcmd und
Gerhard(— I, 12 — von denen die beiden letzeren den Zunamen
Halremunt führen) sind mir zur Zeit nicht bekannt; Gerhards Sohn
Heinrich VI. fl, 14s führte 1338 und 1350 den Vier-Stücken-
Schild,') daneben 1356 ein Siegel nur mit dem Wappenhelm und
dein Hallerinundcr Helmschmuck, den v. HodenbcrgO als zwei einen
Ring haltende Tatzen beschreibt.

Von Heinrichs VI. Kindern führten der jüngere Bruder, der
1368 bei Blexen gefallene Conrad sl, 17j den Vier-Stücken-
Schild, sowie die Schwester Gisela sl, 18s, 1376 Äbtissin zu
Bassums) ; ihr ältester, 1388 bei Winsena. d. Aller gefallener
Bruder Gerhard sl, 16s führte 1356 diesen, 1376 und 1384
aber Schild und Helm der Grafen von Hallermnnd.Z

Bei Altbruchhausen̂ führtLudvlf sl, 9j 1257, 1250,1268,
1273 den Bier-Stücken-Schild;«) das Ständcrwappen, welches er
1301 geführt haben soll,' ) gehört nicht ihm, sondern dem gleich¬
namigen Cdelherrn von Bruchhausen; bei seinem Sohn Hi ldeb old I.
sl, 13j finden wir 1291 den Vier-Stücken-Schild/) ebenso bei dessen
Sohn Otto sl, 15s 1321") ; von des letzteren Sohn, HildeboldII .,
sl, 19s, der vor dem Pater starb, ist mir kein Siegel bekannt. Dessen
Schwester, Helene sl, 20s, vermählt mit Graf Nikolaus von Decken¬

der Grasen von Oldenburg 3 Rosen führten" zu, oder Wildcshauscn, „wo die
Rose ebenfalls als Wappcnbild auf den Münzen angebracht wird".

' ) Hoy. UB. VIII Nr . 150. I6l.
») l. o. VIII Nr . 164. Tas . Nr . 4.
' ) I. e. VIII Nr . 166.

I. c. I I . 94, N. 227 . 264 . 6pener , aper , beralch pars speo. S . 402.
' ) Nur Heinrichs III . Tochter Lophia  sl , 10j, mit Graf Otto von

Ravensberg zu einer Zeit vermählt, als ihr Vater noch ausschließlich das Drei-
Roscn-Wappen führte, bediente sich als die einzige von ihren Geschwistern auf
ihrem Pvrtrütsiegcl des letzteren Wappenschildes neben dem Sparrcnschild und
und dem Wappcnhelm der Grafen von Ravensberg (Orig, von 1252 im H.
u. C. Arch.)

*) Zwei Orig, voo. lluä . H. u. C. Arch.— Hoy. UB. I Nr . 20. VIII Nr . 47.
' ) Hoy. IIB. I Nr. 34.
") Orig. Ltistsarch. zu Börstel, cf. Hoy. UB. VIII L . 113. Anm.
' ) Orig, daselbst.



Das oldcnburgischc Wappen. II. 67

bürg, verkaufte am 15. Febr. 1338 Allbruchhauscn an die Grafen
Gerhard  III . und Johann I. v. Hoya ;' , beide Käufer, von
denen Gerhard sich Graf von Hoya und Bruchhauscn nennt, führten
auf ihren Siegeln nur den Hoher und den Vier-Stücken-Schild?)
Gerhards Sohn, Gras Otto  III ., der am 5. Febr. 1384 von Graf
Gerhard von Neubruchhausen dessen Besitzungen kaufte, ließ vor¬
her  auf einem Siegel drei Schilde, den Hoher, den vierfach quer¬
geteilten und den gestänkerten darstellen, letzteren, wie die Siegel
seines Vaters und Oheims beweisen, nicht wegen der Grafschaft
Altbruchhauscn, sondern weil der letzte Edelhcrr von Bruchhausen,
Ludols, am 17. März 1301 den Rest seiner väterlichen Besitzungen
(namentlich Trakenborch) den Grafen Gerhard II. und Otto  II.
(Ottos III . Großvater und Großonkel) überlassen Haltes und damit,
oder nach seinem unbeerbten Tode sein väterliches Wappen als
Landeswappen von den Hoher Grafen übernommen worden war.
Im Wappen der Herzoge von Braunschweig, den Rechtsnachfolgern
der Grafen von Hoya, wird das gestänkerte Feld noch heut als
das von Alt-Bruchhausen gesührt, entweder weil es das Wappen
der alten  Grafen von Bruchhausen zeigt, oder weil es im Wappen
der Stadt  Alt -Bruchhausen steht.

II Verbi«- »irrg tognatischer Wappen mit - cm
Stamm« appen.

Wir sahen bereits, daß Graf Heinrich  III . von Oldcnburg-
Wildeshausen anfänglich, sein Bruder Burchard  und dessen Sohn
Heinrich IV. der Bogener  ausschließlich das väterliche Wappen
ihrer Mutter resp. Großmutter, der Beatrix v. Hallermund, drei
Rosen, führten, und daß die beiden Letzten der Neubruchhauscner
Linie ebenfalls, gelegentlich sich desselben bedienten.

-) Hop. UB. I Nr . 88.
' ) v. Hodenberg, Ho». UB . V Nr . 89 erblickt aus dem Ziegel Graf

Gerhards von 1362, ans welchem die beiden Wappcnschildc unter einem  Helm
stehen, den „Lldcnburgcr Helmschmuck, eine Reihe Fahnen " ; ich vermag auf
seiner Abbildg. I. e. I. Taf . 2 Nr . 13 keine Fahnen zu erkennen, sondern nur
rin mit Pcrlcnstreifen besetztes sog. Zchirmbrctt.

Ho». UB . I Nr . 31.
5?
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Abgesehen davon kennt die Sphragistik der Grafen von
Oldenburg eine ganze Reihe von Fällen , in welchen einzelne Siegler
cognatische Wappen mit ihrem eigenen entweder heraldisch oder nur
sphragistisch verbinden , ersteres so. daß sie das cognatische Wappen¬
bild als heraldisches Beizeichen in das Stammwappen setzen, oder
als gleichwertig mit diesem zu einem Wappen vereinigen ; letzteres
in der Weise , das; die verschiedenen Wappenschilde ans dem Siegel
einfach nebeneinander stehen , oder daß die cognatische » Wappen¬
bilder den Schild des Staminwappens als sphragistische Beizeichen
im Siegelfeldc begleiten . Derartige Kombinationen bieten will¬
kommene Gelegenheit , die genealogischen Angaben insbesondere der
Chronisten zu kontrollieren.

Aus den beiden Bruchhausener Linien ist mir nur ein Reiter¬
siegel Graf Ottos von Alt - Bruchhausen jl.  15s bekannt,
welches auf Schild und Helm die Wvlper Busselhörner — Ottos
Großmutter war Hedwig v. Wölpe — auf Banner und Pferde¬
decke dagegen die Oldenburg -Bruchhausener Querteilung zeigt.

^ Zahlreicher sind die Beispiele aus der Oldenburger Linie mit
ihrer Delmenhorster Abzweigung . Auf dem Reiterporträtsiegel Graf
Ottos  sll , 3 — Taf . Nr . 7s ist vor dem Kopf des Pferdes eine fünf-
blätterige Blume lRose ) im Siegelfelde angebracht . Es braucht das
nur eine sphragistische Dekoration zu sein ; berücksichtigt man aber die
im folgenden Kapitel zu erörternde blumen -ähnliche Helmzier auf dem¬
selben Siegel , und erinnert man sich an seine und seines Bruders

Christian Streitigkeiten mit ihren Wildeshausener Vettern Heinrich III.
und Burchard , so möchte man eine Beziehung ans deren Rosen-
wappcn für möglich halten . Es würde sich dann freilich nicht uni
die Aufnahme eines cognatischen Wappenbildes , sondern um eine Art
von Anspruchs -Wappen handeln , bestimmt , die Oldenburger Präten¬
sionen auf Wildeshausen — die Stadt gleichen Namens hat eben¬
falls eine Rose im Siegel ' ) — sphragistisch zu veranschaulichen.

' ) H . Buchenau , Die Münzen der Propstei Wildeshauscn (Ztschr . für
Numismatik XVI , 262 ) will die fünfblntterigc Rose (?), die auf zwei von ihm
dem Wildeshausener Propst Otto v . d. Lippe ( 1231 — ca . 1248 ) zugeschricbcncn
Denaren über dem Kopf der auf der Vorderseite dargestellten bischöflichen
Higur anstatt des sonst als Trennungszeichen der Inschrift dienenden Kreuzes
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Im Gegensätze zu dieser Kombination ist indessen folgendes zu er¬

wägen.
Unser Gras Otto wird 1226 oonyan ^ uinelw des Grafen

Moritz I . v. Spiegelberg genannt ? ) Dies kann nicht wohl darauf

beruhen , das; jeder von ihnen eine Gräfin v . Woldcnberg zur Ge¬

mahlin hatte ; v . Hodenberg macht vielmehr mit Recht darauf auf¬
merksam , daß der bei den Oldenburgern zuerst von Ottos Vater

geführte und bei den Spicgelbergcrn nicht seltene Vorname Moritz
in beide Familien wohl durch die Spill - Seite übergegangen sei.
Ottos Großmutter Kunigunde , Christians II . Gemahlin , ?) und

Moritz ' I . v . Spiegelberg Mutter oder Großmutter würden somit

einer Familie angehört haben , welcher wir die Rose als Wappen¬

bild zuweisen müßten . Denn , während der Oldenburger Otto eine

Rose im Siegelselde zeigt , bestand das ältere Spicgelberger Wappen
aus einem mit drei Rosen belegten Ouerbalkcn , das jüngere aus

einem , auf einer Rose idie später verschwindet » stehenden Hirsch;

ein Graf Wedekind aber , v. Hodenberg zufolge zweifellos in das

Geschlecht der Spiegelberg gehörend , wenn auch in ihre Genealogie

noch nicht cingcfügt , der sich , wie der piiwiw xentis nach der

Poppenburg nannte , führte gar 1230 und 1243 zwei Querbalken,
deren oberer mit drei , der untere mit zwei Rosen belegt ist . Aus

diesem Gesichtspunkt betrachtet , gewinnt das Wappen auf dem Siegel

von Ottos Bruder Christian IV . sll , 2 , Das . Nr . 6 ? ) besondere

Bedeutung . Ans sämtlichen von demselben erhaltenen , leider durch¬

gängig undeutlichen Abdrücken sind die beiden Balken mit Figuren *)
gelegt , welche ) e nach dem Grade der Erhaltung des Siegels , bald

angebracht ist , ebenfalls als die Wildeshausencr Rose deuten . Zweifellos ist

diese Beziehung aus einer dritten Münze , deren Revers unter einer drei-

gctiirmtcn Burg in einem Ringe eine fünfbliittcrige Rose , sowie die Inschrift

. . 1118118 , d. h. Wiläiskasen , zeigt (Io . S . 262 Abb . 9,

Z . 276 . Grote . Münzstud . VII , 492 , Abb . Tas . XIX , 8 ) .

' ) Vgl . v . Hodenberg , Calcnb . UB . IX , S . 19 ff.

' ) Tie Gcncalogisten des 16 . Jh . , Hamelmann u . s. w ., machen sie zu

einer Gräfin v . Lockum . d. h. Hallcrmund.

Dessen Sohn Johann II , 4s führte dasselbe mit verändertem Namen

iveitcr.

0 v . Hodenberg vergleicht sie gelegentlich mit Muscheln.
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der noch zu besprechenden Palinette auf Ottos Helm , bald Rosen

Rach einer Notiz v. Hodenbergs ' » führte Erzbischof Otto

^ , von Bremen !Il , 8s, Sohn Christians V , aus seinem Siegel den
Oldenburger und den Bentheim er  Wappenschild , was die Ab¬
stammung seiner Mutter Jutta  allerdings außer allem Zweifel
setzen würde ; auf zwei mir vorliegenden Abdrücken aus dem Jahre
1346 ist indessen davon nichts zu bemerken, und ebensowenig, nach
gefälliger Mitteilung des Herrn Staatsarchivar I) r . v. Bippen auf
den im Bremer Archiv befindlichen Exemplaren . Graf Christian
sll , 9s läßt auf dem kleinsten seiner drei Siegel <1318 ) einen ge¬
spaltenen Schild sehen , der vorn einen Löwen , hinten die Olden¬
burger Balken enthält ; 2» dadurch wird bestätigt , daß er der ersten
Ehe seines BaterS , Johanns II . mit Elisabeth von Braun-
schweig - Lüneburg  entstammte , welche sich genau desselben
Wappens bediente <1294 , 1295 ) .

Frau Jutte von Oldenburg,  Äbtissin zu Wunstors , sll , 13
oder 17s zuerst in einer Wunstorfer Urkunde von 1385 genannt,
führte 1410 auf ihrem Siegel zwei Schilde , den einen mit der fünf¬
fachen Ouerteilung , den andern mit dem holsteinischen „ Nesselblatt " ? )
Ist deren , in der im Haus - und Central - Archiv aufgestellten
Oldenburgischen Stammtafel angenommene , urkundlich jedoch nicht
zu erweisende , übrigens aus verschiedenen Gründen unwahrscheinliche,
Identität mit der 1348 als Tochter Christians sll , 9s und seiner
Gemahlin Hedwig erwähnten Nonne zu Blankenburg zutreffend , so

müßte diese Hedwig , wie die Gemahlin von ihres Ehegatten Bruder.
Conrad l ., dem Holsteinischen Hause angehört haben . Dem Wappen
nach könnte unsere Jutta aber auch sehr wohl als Tochter Conrads I.
und Jngcborgs v. Holstein anzusehen sein , von denen die gedachte
Stammtafel eine ungenannte  Tochter aufführt.

Des mehrfach genannten Christian anderer Bruder Johann  III .' )

') Hvycr UB . II, Z . 22. Calenb. UB . V, S . II.
' ) Taf . Nr- 9. — Abb. auch bei Hamelmann « . 90.
' ) v. Hvdcnbcrg, Calcnb. ItB . IX, Nr. 228.

Siebr . Meyer, Griifl. Oldenburg. Geschlechlsregisier(17511. S . 54.
Anm. und wahrscheinlich auch Hamelmann, Z . 152 verwechseln diesen

^ . gleichen.
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sll, 10) hatte einen gleichnamigen Sohn sll, 14>, in dessen Wappen
im Schildeshaupt ein Adler steht sTaf. Nr. 11), der nach seiner
heraldischen Bedeutung mir unverständlich ist. Die Familie seiner
Mutter Mcchtild 'i ist urkundlich nicht nachgewiesen: obwohl sein
Großvater Johann II. in zweiter Ehe mit Hedwig v. Diepholz
vermählt war, darf an den in deren Wappen vorkommenden Adler
nicht gedacht werden, da Johann III. ebenso wie Christian nach¬
weislich Söhne ihres Vaters aus erster Ehe waren.

Das eben erwähnte Diepholzer  Wappen brachte aber
Johanns II. jüngster Sohn aus zweiter Ehe, der 1368 bei Blexen
gefallene Bremer Domdechant Moritz )II,  12 ) auf seinem spitz¬
ovalen Bildsicgel(mit anbetcndem knieendem Porträtfigürchen) neben
dem Oldenburger Wappen in besonderem Schilde an.

Ein vierter Sohn Johanns II., ConradI. (II, 11), derjenige
von allen Kindern desselben, in dessen Tescendcnz das Grafenhaus
fortblühte, hatte zur Gemahlin Jngeborg v. Holstein;  der aus
dieser Ehe entsprossene Stammhalter des Geschlechts, Christian

Johann III. von der Oldenburger Linie mit dem gleichnamigen Sohne Ottos
von der Delmenhorstcr Linie und OdaS v. Hoya (III, 1( und machen letztere
zu einer geborenen Gräfin v. Sternbcrg, weil „OttoS Söhne außer den Balken
Sterne im Wappen gcführct haben". Aber nur Johanns III . (II, 10) Siegel
zeigt drei Sterne im Siegclfclde (Abb . bei Hamelmann, Prooem. Sign , v,
4 und S . 134) als sphragistischcs Unterscheidungszeichen, weil derselbe seines
gleichnamigen Vaters , Johanns II. (II. 7) Siegelstcmpel im übrigen unver-
ändcrl weiter führte.

' ) Sicbr . Meyer, I o. S . 46 Anm. v hält den Adler für den des
Rittbcrgschen  Wappens . Von den phantastischen Anschauungen, welche ihm
in seiner Abhandlung „Mutmaßliche Gedanken von dem sog. Wunderhorn re."
(Bremen 1737) , S . 21 beherrschten, und wonach dieser Adler entweder „die
Friesische Harpyie" (Jungsrauenadler) oder ein Anklang an den angeblich von
Karl d. Gr . den Friesen verliehenen halben Adler sein sollte, hatte er sich also
frei gemacht. Muhle (Titel u. Wappen d. Grasen v. Oldenburg; Oldenb. Bll.
1847, S - >05) , welcher unfern Johann wieder mit einem andern (vielleicht
III , 5) verwechselt, bemerkt über sein Siegel : Wenn man auch aus dem ersten
Balken einen sitzenden Vogel (!) findet, so kommt dieses von der Mutter
Johanns VII. her, die eine pommersche(?) Prinzessin war , und dabcr ihr
väterliches Wappen, einen roten Greif (!) beibchiclt.



sll , 16s führte daher auf zwei Siegeln das sog. holsteinsche
Nesfell'latti >als sphragistisches Beizeichcn im Siegelfelde.

Aus der Telmcnhorster Linie sind zu nennen der Bremer
und Kölner Tomherr Johann slll,5s und sein Bruder Christian
jlll , 6j, Propst zu Wildcshausen, welche, als Söhne Graf Chri¬
stians d. Ä. und der Elisabeth v. Rostock im Siegelfelde einen
mit dem oldenburgischen Wappenschild belegten Greifen zeigen(vgl.
Taf. Nr. 22). Graf Nicolaus , Erzbischof von Bremen slll, 8s
ließ aus seinem spitzovalen Porträtsiegel die Wappenschild«: des
Erzstifts, der Grafen von Oldenburg, und außerdem als Sohn des
Grafen Otto mit der Richarda v. Tecklenburg den der Grasen
v. Tecklenburg darstellen? «

m Aie Helmtier - es Stamm « appens und ihre cognatischen
Varianten.

Tie älteste Oldenburger Helmzier überhaupt findet sich aus
dem Reiterporträtsiegel Graf Heinrichs III. von Oldenburg-Wil-
deshauscn, welches sein gleichnamiger Sohn unverändert beibehielt:
eine einzelne, unvermittelt aus dem Helmdach sich erhebende Fahne,
deren Tuch vierfach quergeteilt ist, während die Fahnenstange nicht
in eine Spitze oder einen Knopf verläuft, sondern mit einem kleinen
Federbusch oder dergleichen besteckt erscheint(Taf. Nr. 1); nach
Spcnei?) hätte die .Helmzier der Neu-Bruchhausener Linien aus
zwölf Fähnchen in den Farben der Schilder bestanden, die sich aus
einem gedrehten Wulste erheben? «

Taß Graf Heinrich VI. sl, 14s und GrafGerhard §1,16s
von der Neubruchhauser Linie  der Hallermunder Helmzier,
Gras Otto v. Alt bruchhausen  sl , 15s derjenigen der Grafen
v. Wölpe sich bedienten, ist bereits früher(S . 66.68.) mitgeteilt.

Tic erste bekannte Helmzicr der Oldenburger Linie im engeren
Sinne, aus dem Reiterporträtsiegel Graf Ottos  sll , 3 Taf. Nr. 7s

») Taft Nr. 12. — Abbildungen auch bei Hamclmann S . 156.
' ) Abb. I. c. S , 173.

Oper . keralll . pars special , § . 102.
*) Also jedenfalls auch der Alt-Bruchhüuscr Linie oldenburgischen Stammes.
*) Gleich der klieren Helmzier der Lldcnburgcr und Dclmcnhorster Linie.
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von 1243 und später, bildet, wie das älteste Wappensiegel dieser Linie,
ein Rätsel; es ist ein, an einem Stengel unmittelbar aus dem Helm
sich erhebendes stilisiertes Pflanzenornament von 5 Blättern, am
ehesten einer sog. Palmette vergleichbar, vielleicht eine bei ihrer Ver¬
wertung als Helmschmnck in der Darstellung etwas verfehlte Rose,
die, wie wir sahen, mit der Rose im Siegelfelde möglicherweise als
Anspruchswappen wegen Wildeshausen zu gelten hat, oder aus dem
Wappen von Ottos ihrer Familie nach unbekannten Großmutter
Kunigunde stammt. Diese Form erscheint nur einmal; bis gegen
die Mitte des 14. Jahrhunderts besteht die Helmzier sowohl der
Oldenburger  wie der Delmenhorstcr Linie Zj aus einer größeren
Anzahl Fähnchen, deren Tuch fünffach quergeteilt ist. Wo der
Helm im Profil gezeichnet ist, schwankt ihre Zahl zwischen6, ?
und 9; wo er von vorn gesehen dargestellt wird, erblickt man deren
10 oder 12, welche ihn oben und an beiden Seiten umgeben,
ja auf dem nur den Wappenhelm enthaltenden Siegel Graf Chri¬
stians  d . Ä. ZU, 2s in Abdrücken von 1313—1352 einen förm¬
lichen Kreis um den Helm schließenZ) daraus folgt, daß sie ring¬
förmig um den Kops des Helmes gestellt zu denken sind. Die Ver¬
bindung mit letzterem vermittelt ein Wulst, deutlich sichtbar bereits
auf dem Reiterporträtsiegel Graf Ottos ZI, 6s, des Gründers der
älteren Telmenhorster Linie, mit der Legende

8'. (MlDIZ :0ST0XI8 :vH OvvHuOIivv.

' ) Bei elfterer finden sich in der Regel auf den Siegeln allein die
Wappenschildc; nur drei Beispiele von Helm und Helmzicr aus dieser Zeit
liegen mir vor : zwei verschiedene Stempel Graf Christians  sll , 9s von 1298
bis 1312 Taf . Nr . 8, und von 1318, 1322, sowie das Porträtsiegel der Gräfin
Jngcborg , Gemahlin Conrads I sll. Ns : auf Siegeln der Delmenhorstcr Linie
dagegen ist die Hclmzicr sehr oft und schon dargcstcllt, zuerst bei Ltto sll , 6s,
1287, die Fahnen zuletzt bei Lttos Enkel Christian  d . I . M , 3s, 1365.

' ) Das. Nr . 19. — Abb. auch bei Hamelmann S . 133. 134 ; einen
ganz merkwürdigen Ausdruck hat diese Darstellung auf einem Siegel Graf
Christians  d . I . slll,3s . des obengenannten älteren Christians Neste, erhalten
(1353) : 4 kreisförmige Streifen umgeben eonccntrisch den Helm, während 10
radial gestellte Streifen den innersten niit dem nustersten Kreise verbinden
(Das. Nr . 20).
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in Abdrücken von 1287 ff., ' ) und nicht minder unverkennbar auf
dem Onnlrasixillum iWappensiegel mit Schild und Helms seines
Sohnes Johann  1315 ff? )

Ungefähr um die Mitte des 14 . Jahrhunderts wird statt der
/ bisherigen bei beiden Linien eine neue Helmzier gebräuchlich , die in

/ der Regel auf dem gekrönten  Helm steht : zwei Stierhörner ^ Zu¬
erst findet dieselbe sich bei der Oldenburger Linie , ans einem Siegel
Graf Conrads  II . sll , 15f von 1348 , wo die Hörner an der
Außenseite mit Pfauenfedern (die , nur hier vorkvmmend , auf allen
übrigen Siegeln fortfallcn i besteckt sind ; Conrads Bruder Christian
sll , 16f , Dietrichs des Glückseligen Vater , führt auf Siegeln von
1358 und 1368 ein Paar einfache Hörner . Ungefähr zu derselben
Zeit zeigte sich bei der Tclmenhorster Linie dieselbe Erscheinung.
Graf Otto,  des obengenannten Christian Sohn , der sich 1355,
noch der Fähnchen als Helmzier bedient hat , zeigt 1358 auf ge¬
kröntem Helm die Hörner.

Die Pfauenfedern auf dem Siegel Graf Conrads scheinen
es zweifellos zu machen , daß hier eine Entlehnung von der Helm¬
zier der Familie seiner Mutter Jngeborg von Holstein  statt¬
gefunden hat , in welcher während der ersten Hälfte des 14 . Jahr¬
hunderts , sowohl in der Plöner wie in der Rendsburger Linie , auf
ungekrönteni Helm zwei Stierhörner , das eine mit Pfauen - oder
Hahnenfedern , das andere mit den Holsteiner Fähnchen besteckt, oder

h Nach Fürst Hohenlokc , Sphragist . Aphorism . S . 117 Anm .* * kommen

„die Hclmwülstc doch wohl erst um die Mitte des 14 . Js . vor . "

*) Taf . Nr . 18 . Johann führte den Stempel zum Reiterporträtsiegcl

seines Vaters mit verändertem Namen fort ; von ihm vererbte derselbe auf

seinen Neffen Otto , welcher nicht nur den Vornamen , sondern auch den Titel
veränderte , sodaß die Umschrift nun lautete:

8 -. ( sOdlI '518 : 0SS0XI8 « IX :

Von Otto d. Ä . und Johann liegen Abdrücke des Stempels vor , von Otto d - I.

nicht , wohl aber ist der um die Mitte unseres Jh . im Dclmcnhorstcr Fcstungs-

graben wiedergefundcnc Broncc -Stempcl selbst erhalten ( im Grh . Altertums-

Museum ) ; wie ersichtlich , ist die alte Legende bis auf die Worte 8 . dsOVI '1'18

durch Ausschneiden gänzlich beseitigt , die Lücke ist mit einer weichen Metall-

Legierung ausgefüllt und in diese die neue Legende , deren Buchstaben zum

Teil recht abgenutzt erscheinen , eingravicrt.
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gar ein Paar einfache Körner ans gekröntem Helm als Hclmzier in
Gebrauch waren? !

Die einfachen  Sticrhörncr könnten übrigens auch dein Diep¬
holzer Wappen entstammen, da Graf Christian,  der sie zuerst
führte, Cnkel Hedwigs von Diepholz, der zweiten Gemahlin Graf
Johanns II. war. Die Delmenhorster Helmzier dagegen wurde
wohl,  obwohl sic so völlig mit jener übereinstimmt, nicht derselben
nachgcbildet. sondern vermutlich unabhängig von ihr der deS
Mecklenburg-Rostocker Wappens — zwei mit Pfauenfedern besteckte
Stierhörner — entlehnt.

Die Oldenburger Helmzier blieb so bis in die ersten Jahre
Gras Johanns IV. sXIV.) ; die Belegung der Hörner mit zwei
plastischen den beiden Balken des Schildes entsprechenden Streifen
läßt sich deutlich zuerst auf einem Siegel Graf Gerhards von 1463
erkennen.

Als Unikum ist noch zu erwähnen, das; Graf Christian
jll , 16j, Conrads ll . Bruder, der, wie bemerkt, auf ältern Siegeln
ebenfalls die Hörner führt, auf einem Siegel von 1378 auf dein
gekrönten Helm einen mit einem  Balken belegten Adlcrslug zeigt
(Taf. Nr. 12) ; man möchte dabei an die Helmzicr der Grafen von
Schwerin denken-), deren Familie seine Großmutter mütterlicherseits,
Anastasia,  die Gemahlin Gerhards IV. von Holstein, angehörte.

Sehr merkwürdig ist es, daß ein Graf Christian, den ich im
Stammbaum nicht unterzubringen weiß, auf einem in Abdrücken aus
den Jahren 1400—1420 vorliegenden Siegel als Kleinod auf
dem gekrönten Helm eine hohe, spitze, nach hinten gekrümmte Mütze
hat sTaf. Nr. 14j.

' ) Siegel des Mittclalt . aus d. Archiven d. Stadt Lübeck: Siegel der
Holstein Schauenburger Grafen , Taf . V. VII. VIII . IX. X. Von Jngcborg
steh« urkundlich nur fest, daß ihr Vater „grevc Gerd van Holsten" gewesen
(Sudendors , Braunschw.-Lüncb. UB. VIU. 320) ; ich vermute , daß dies Gras
Gerhard IV. von der Plöncr Linie  war . ein Sohn Graf Gerhards II . des
Blinden aus seiner ersten Ehe mit Jngcborg  von Schweden.

Offener Flug , auf welchem die Qucrtcilung des Schildes wiederholt
ist, Mecklenburg. Siegel . 2. Heft Nr . 233. 238. 246 . 248.
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IV Wappen - Mehrungen bis znrn Lobe Sraf
Anton « unthers.

Tie in Kap . II mitgeteilten Fälle einer Bereicherung des
Stammwappens mit anderen , cognatischen Wappenbildern waren
durchaus individueller Art ; dem Geschmack und der Laune des
jeweiligen Siegelinhabcrs entsprungen , blieben sie bei seinen Des-
cendenten ohne Nachahmung . Hier aber haben wir es mit , ich
möchte sagen officiellcn Vermehrungen des Stammwappens zu thun,
welche , einmal angenommen , integrierende Teile des Familienwappens
werden und so vom Vater auf den Sohn vererben . Abgesehen von
dem höchst merkwürdigen und rätselhaften sog . Delmenhorster Kreuz
handelt es sich dabei stets um die Aufnahme von Wappen neu
erworbener Territorien.

1. Das vorgebliche Wappen der Grafschaft Delmenhorst.
In einer , etwa im Jahre 1571 für den vldenburgischen

Rechtsbeistand in dem langwierigen Prozeß mit Münster wegen

der fälschlich gewöhnlich als Grafschaft bezeichnten Herrschaft Del¬

menhorst verfaßten Jnformationsschrist , „dadurch ausgefuret wird,

daß die Grafen von Oldenburg lind Delmenhorst — ein grafelig

Stamb und Geschlechts gewest und noch sin ", lautet der Art . 7:
„daß die Grafen van Oldenborch und die Grafen von Delmenhorst

eben ein gleich Waffen , als die vunf Stuck und Balken , van

olders her geforet und gebruchet in iren Siegeln und Waffen ",

und in der dazu gehörigen Urodatio wird die Behauptung auf¬

gestellt , daß „ erstlich Graf Dieterich , Grafen Christiani (piiwi

rexis vaniae ) , Grafen Mauritii und Grafen Geldes Herr Vater

. . . . ersten dazugesetzet das Crutze,  aus was Ursachen,
kan man nicht wißen ".

So offiziös diese Angabe sein mag . so wenig wird sie doch

durch die vorliegenden Siegel bestätigt . Auf seinen zur Zeit be¬

kannten vier verschiedenen Siegeln führte Graf Dietrich  sll , 19s

nichts als das einfache alte Stammwappen . Dasselbe ist der Fall

mit seinem Sohn Gerhard  sll , 21s auf sieben verschiedenen Siegel-

stcmpeln , von denen Abdrücke aus den Jahren 1433 — 1473 vor-

licgen ; zum ersten mal nachweislich an einer Urkunde vom 3 . April 1475
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(vgl . unten den Nachtrag , bedient er sich eines kleinen Wappcn-
siegels ohne Helm , dessen quadrierter Schild im 1. und 4 . Felde
die bekannten sünf Stücke , im 2 . und 3 . ein an den Enden aus¬

geschweiftes und gekerbtes sog . Nagelspitz -Kreuz ' ) zeigt (Das . Nr . 16 ).
Die auf einem vielfach gewundenen Spruchbande über dem Schild

angebrachte Legende lautet:
seu ' clni Ksrurüi vnis vlcienl ).

d. h . Leeretum clvmini Oeiaicli emnitw OIcl6nburA6N8i8.

Von seinen Söhnen bedienten sich Gerd , Alf , Dietrich
K ersten , Otto , ausschließlich des einfache « Stammwappcns , ja

selbst Johann IV . i'XIV ), welchem die Regierung der Grafschaft
schließlich zusiel , führte dasselbe noch am 13 . Dez . 1503 ;^ erst
im Jahre 1504 nahm auch er das neue quadrierte Wappen an,
und setzte zuerst das Kreuz auch zwischen die beiden Stierhörner
der bisherigen Helmzier ? ) Diese Gestalt behielt das Oldenburger
Wappen bis zur Erwerbung von Jever 157 .'? ), aber auch später

noch auf den Siegeln Graf Antons II . v . Delmenhorst.
Schon auf einem Thaler Graf Antons I . und seiner Brüder

von 1538 , sowie auf weiteren Münzen , welche aus dem Revers das

quadrierte Wappen darstellen , finden sich auf dem Avers „ die zwei
Wappen von Oldenburg und Delmenhorst in nach innen aus-

' ) Merzdors Nr . 26 beschreibt einen Flindrich , welcher auf dem Avers

„ein großes schlichtes Kreuz oben mit einer Nagelspipe " nebst der Umschrift
„klonet » nov » Oläenborxe " , aus dem Revers „ das Lldenburgisch - Telmcn-

horstische Wappen (Balken und Kreuz ) in unten gerundetem Schilde " und die
Umschrift „6bsr »räus eomitis Oläek " hat.

' ) Graf Gerd hatte schon 1482 die Regierung an seine Söhne abgetreten
und war 1590 gestorben.

' ) Das . Nr 13 . — Welches Wappen sich aus den Münzen Graf Johanns
befindet , hat Merzdors Nr . 28 — 35 nicht angegeben ; nur von dem Viertcl-

Flindrich Nr . 36 bemerkt er , daß derselbe einen „ Wappenschild mit den olden-
burgischen Balken enthalte . "

0 Hamclmann S . 392 bildet ohne weitere Bemerkung ein wunderliches
Wappen Gras Antons I . — mit der Umschrift : Antonius comes in Olösn-
boroli ot Vvlmenborst ab : quadrierter Oldenburg -Dclmcnhorster Schild , mit
einem Mittelschild belegt , welcher einen geharnischten Reiter
enthält;  die Hclmzicr ist die gewöhnliche : gekalkte Stierbörncr mit Kreuz
dazwischen.
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geschnittenen Schilden neben einander stehend V ) d. h. einerseits die
fünf Stücke , andererseits das Kreuz allein ? ) Dies scheint dafür
zu sprechen , daß man damals bereits das Kreuz für das Wappen
von Delmenhorst hielt , wie auch Hamelmann <S . 121 ) bemerkt,
„daß man hernacher dafür gehalten , daß durch das Creuz das
Haus Delmenhorst zu präfiguriern und zu verstehen " . Daß
dies aber unrichtig , ergiebt sich daraus , daß sowohl die Grafen
der älteren Delmenhorster Linie , wie auch die Stadt Delmenhorst
und die Burgmannen daselbst nur das einfache alte Oldenburger
Stammwappen in ihren Siegeln haben . Außerdem liegt ein be¬
stimmtes und gewissermaßen authentisches Zeugnis aus dem 16.
Jahrhundert vor , welches jede Beziehung Delmenhorsts zu dem
Kreuze leugnend , letzteres ausdrücklich nur dem Oldenburger Wappen
im engeren Sinne erweist . In einem am 9 . November 1576 von
seiten des Erzstifts Bremen in dem zwischen Oldenburg und Münster
wegen Delmenhorst verhandelten Prozesse produzierten Schriftsätze
heißt es , es sei erwiesen , „ daß die Graven von Oldenburg über
Menschen Gedenken eins andern Wapens gebraucht , nemblich in
zweien underschiedlichen gelben Feldern zwo rote Creuze , und in
zweien underschiedlichen Feldern in jedem 5 Stuck , deren zwei er¬
hobene rote Balken , die andern drei güldene seien, das kan je nicht
gesagt werden , daß dem das Telmenhorstisch gleich sein soll . . . -
Daß aber die jetzige Graven ein ander Wapen mit herlichen
Ereuzen und mehr Felden haben , auch je und alzeit gehabt , ist je
notori , dan der Telmenhorstischen Wapen keins befunden , so mehr
als ein Feld mit 5 Stucken gehabt ; der jetzigen Graven aber haben
4 underschiedliche Felder . " So behauptet denn Jonas v. Elverfeld ? )
die beiden Balken seien das Delmenhorster , das Kreuz das Olden¬
burger Wappen . Zuerst mit Bestimmtheit Delmenhorst zugewiesen
finde ich das Kreuz in der in lateinischen Hexametern abgefaßten

Mcrzdors, Oldenburgs Münzen und Medaillen, 1860 S . 40.
') So , zusammen mit einem dritten, dem Jcverschcn Schilde, auch auf

Markstücken Graf Anton Günthers (Mcrzdorf I. o. S . 60 ff. ; ebenda S . 88
Nr. lv6 ein Schwären nur mit dem sog. Delmenhorster Nagclspitzkreuz
auf dem Avers.

De blolsati» eiusgue statu etc. Hamburg lü92 . 4°. Sign , l), 2.
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Beschreibung des Leichenbegängnisses Graf Johanns VI. (XVI.) am
6. Dezember 160.'! ;' j als solches abgebildet sodann in einer Zu¬
sammenstellung von Ahnenwappen, welche bei der Beerdigung Graf
Antons II. von Delmenhorst ich 25. Lktober 1619) verwendet
wurden;2) formell ist die Frage in diesem Sinne entschieden durch
die Regiernngsbekanntmachung vom 29. Okt./27. Nov. 1829.3)

Daß es eine ganz besondere Bewandtnis mit diesem sog.
Delmenhorster Wappen haben muß, zeigt auch der Umstand, daß
seine Farben  anfänglich durchaus nicht feststehen.

Wir sahen bereits, daß es 1576 rot in Gold tingiert wurde;
als weiß bezeichnet 1592 Jonas v. Elverseld das Kreuz, während
cr die Farbe des Feldes unbestimmt läßt; genau ebenso äußert sich
die Beschreibung des Leichenbegängnisses Graf Johanns VI., während
die Erläuterungsvcrse zu Franz Algermanns Ahnentafel König
Christians IV. von Dänemark*) „das weiße Kreuz im Lasiirfcld"
schildern. Erst die Erläuterungen zu den Ahnenwappen von 1619
verzeichnen die heut üblichen Farben: Gold in Blau; aber noch
Spcnersi schwankt bei der Beschreibung des Königlich Dänischen
Wappens zwischen Gold in Blau und Silber in Rot, während

si I . I . Wiukelmann, I' rosopoxeapki » xoötios , 5)1. 107""., Mscr . des
>> u. C. Arch.

«) Die im Haus - u. Centr .-Arch. befindlichen, recht flott, »venu auch in
riivns manieriertem Stil mit der Feder entworfenen 17 Zeichnungen rühren
vielleicht von der Hand des von Graf Anton Günther vielfach beschäftigten
Malers Peter Goßler her. Derselbe malte wenigstens 1619 zu einem Be¬
gräbnis 32 Wappen zu Windlichtcrn , und erhielt pro Stück 36 Grote ; diese
Wappen (von denen indes eines verloren gegangen) mögen cs gewesen fein,
welche als „blicken Wapcn" die Frau Conrectorin bei der am 11. Juni 1684
j,n Schloß zu Oldenburg abgehaltcnen Mobiliar - Auktion für zusammen 40
Grote kaufte. Ein einheimischer Wappcmnaler zur Zeit Graf Anton Günthers
war Hilwcrl Dagcradt , welcher 1607 für „der Herren Fenster" im Schütting
auf Kosten des Grasen 4 gräfliche Wappen ä 1 und 6 Wappen der Hof-
junkcr ü malte.

' ) Gesetzsammlung VI (1833) p. 186 ff.
*) 1642 durch den Formschneidcr und Buchdrucker Elias Holwein zu

Celle neu aufgelegt.
°) Operis kerLläiei pars «peclal . (1680) p. 611 ».
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Gatterer̂) von einem„goldenen schwebenden Kreuz im roten, sonst
auch blauen Felde wegen der Grafschaft Delmenhorst" spricht, und
Gramberg-) gar noch 1797 die Farben, wie Spener, als weiß in
rot angiebt. Noch verworrener und mannigfaltiger sind die Mei¬
nungen über den Ursprung dieses sog. Delmenhorster Wappens,
trotz der Streitschriften, welche der Staatsrat Alarichv. Witken
und der Pastor Siebrand Meyer zu Esenshamm über dieses Thema
wechselten,3) und trotz der weitschweifigen Untersuchung, welche
I . H. Schloifer ihm gewidmet. )̂

Nur der Vollständigkeit halber erwähne ich die Fabelmären
Schiphowers,") daß das Kreuz auf einer Verleihung Karls d. Gr.
beruhe. Öameluianns/) daß König Heinrich der Finkler damit den
mythischen Grafen Ulrich wegen seiner Thaten gegen die Hunnen,
oder, wie Franz Algermann?) weiß, wegen seiner Leistungen auf
einem Kreuzznge gegen die Wenden bewidmct habe, des Liedes
vom Löwenkampse oder Johannes Winkels in seinem lateinischen
Lobgedicht auf Fräulein Maria von Jevers) welche es ans Kaiser
Heinrich IV. zurückführen. Die diesen Sagen gemeinsame Tendenz,
das Kreuz, der Wahrheit zuwider, als ein uraltes Zubehör des
Lldenburgischen Wappens darzustellen, suchte Schloifer̂) dadurch

' ) Handbuch der neuesten Genealogie u . Heraldik, 1763, p. 166.
Versuch einer Beschreibung der Oldenburgischen Münzen , in Blätter

vermischten Inhalts , VI, S . 247.
' ) Oldenburgischc Nachrichten von Staats - , gelehrten und bürgerlichen

Sachen . 1747, S . 136— 140-, 185—188 : 191- 196 : 199—204 : 252—254:
258 - 261 : 264—268.

*) Versuch einer ausführlichen Staatsgcschichte und Beschreibung des
Herzogtums Oldenburg , I , 570—595. Mscr . d. H. u. C. Arch.

*) Vbeon. ^ rebioomik. I. o. p. 142.
") Chron. p. 13.
's Ahnentafel König Christians IV., neu Hrsg. 1642 von E. Hvlwcin.
' Abschr. in der Sammlung Oldenburger Chroniken von LeverkuS, II

34. Mscr . des H. u. C- Arch.
' ) I. o. p. 585. Ihm folgt Muhle I. o. S . 107; er erklärt : Das

Kreuz wird nicht viel jünger sein als die Balken (welche er zuerst in RüxnerS
Turnierbuch auf dem Turnier zu Köln 1179 erwähnt findet!) ; denn cs schreibt
sich entweder aus den allgemeinen Krcuzzügcn , welchen einige unserer Grafen
beiwohnten, oder aus dem bcjondcren gegen die Stedingcr her . Ta
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wissenschaftlich zu begründen , daß nach der Siegelbeschreibung in
Orixines duolpliioue III , 675 an einer Urkunde von ca . 1220 das
Siegel des Grafen Heinrich von Oldenburg mit der crux Olllen-
dur ^ ioa ineliimta hänge , v . Hodenberg ' ) hat aber sestgestellt , daß
in der Beschreibung die beiden thatsüchlich anhängenden Siegel des
Grafen Heinrich Ul . von Oldenburg - Wildeshausen (mit den drei
Rosen ) und des Grafen Ludolf von Bruchhausen verwechselt worden

seien ; das letztere enthält auch gar kein schräges Kreuz (wie freilich
auch v. Hodcnbcrg das Wappenbild konsequent nennt ) , sondern die
bekannte Stündcrung des Wappens der alten Herren v. Brnchhausen.
v . Witken meinte , Graf Gerhard habe 1474 das Wappen des Bis¬
tums Verden, -) unter dessen Schutz er sich begeben , mit veränderten

Farben angenommen ; Siebrand Meher wollte gar an eine Ent¬
lehnung aus dem dänischen Elephantenorden denken ; )̂ KohlU ) leitet
es von den „nach dem heiligen Lande mitgemachten Kreuzzügen
und Wallfahrten " her , nennt cs aber trotzdem „ eigentlich das alte
Wappen der ehemaligen Grafschaft Delmenhorst ; " Rundes hält es

sür möglich , daß Gras Otto infolge des Krenzzugs gegen die
Stedinger (1234 ) das Kreuz als Telmenhorstisches Wappen an¬

genommen habe , und Levcrkus stellte in einem archivalischen Bericht
die Hypothese ans , dasselbe sei das ursprüngliche Landeswappen der
Stedinger , °) welches Graf Gerhard nm 1464 , nachdem er den letzten
Rest des fraglichen Landes an sich gebracht , in sein eigenes Wappen
ausgenommen habe.

es aber von jeher !) das Delmenhorstischc Wappen genannt wird , so wird cs
nwhl erst eigentlich » ach der Entstehung von Delmenhorst gebraucht worden

sein , und dann den Kreuzzug gegen die Stedinger bezeichnen , welche durch die
Burg Delmenhorst im Zaume gehalten werden sollten . Die unten angebrachte
Spitze wird das Ende eines Streithammcrs oder dcrgl . Waffe bedeuten , womit
nian auch im Stedinger Kriege wird gefachten haben (!).

' ) Hoycr NB . I , p . 3
' ) Schwebendes ausgeschweiftes Nagelspitzkreuz , Schwarz in Silber.
' ) Näher läge doch das Dänische Dancbrogskreuz.
<> Beschreibung des Hcrzogt . Oldenburg , I , 225.
°) Oldcnb . Chron . 3 . Ausl . S . 12.
' ) Sic führten in ihrem Landcssiegcl das Bild des gekreuzigten Heilands;

das Siegel , dessen Stempel sich in der Kirche zu Altenesch befand , ist abgc-
tzjldet im Oldenburg -Telmenhorster Kalender für 17S0 , S . 104.

Jahrb . f. Oldcnb . Gesch. I. 6
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Alle diese Erklärungsversuche sind von so gezwungener Art,
daß sic auf Beifall nicht rechnen können ; keinem der Interpreten ist
es trotz aller Mütze gelungen , einen geschichtlichen Vorgang auch
nur als wahrscheinlich nachzuwcism , dessen heraldischen Ausdruck
die von Graf Gerhard vorgcnommcne Wappenmehrung repräsentieren
konnte . Betrachten wir dagegen die zu Eingang gegebene historische
specics facti , die zögernde Annahme der Neuerung bei den Söhnen
Gerhards , die vollständige Unklarheit über die dem neuen Wappen-
selde ziikoinmenden Farben , die Ungewißheit , welchem Wappen es
eigentlich zugehöre , dem Oldenburger oder dem DelmenHörster , so
mochte man sich der Annahme zuneigen , daß cs sich ursprünglich
nur um eine willkürliche Laune des Siegelführers oder Siegelstechcrs
handelte , welche ihre Veranlassung in der heraldischen Mode der
Zeit fand , die darauf ausgieng , die guten , in ihrer Einfachheit ein
hohes Alter bekundenden Wappen vielfeldig und damit prunkvoller
zu gestalten . An eine reine Erfindung möchte man schwer glauben;
vielleicht entnahm der Stecher das Kreuz aus einem der älteren
vollständigen Wappen -Siegel Gerhards , wo die Helmkronc so eigen¬
artig gebildet ist, daß es den Anschein hat , als bilde der kreuzartig
gestaltete , hoch zwischen den beiden Stierhörncrn stehende obere Teil
der mittelsten Lilie ein Pcrtinenz der Helmzier (vgl . Taf . Nr . 15 ),
wie dieß später thatsüchlich der Fall war . Oder es könnte das
auf älteren Turnosen sowie auf Groschen und Flindrichen Graf
Dietrichs und Graf Gerhards angebrachte schlichte oder „ oben " mit
einer Nagelspitze versehene Kreuz ' ) den Anstoß gegeben haben.

2. Das Wappen der Herrschaft Jever.
Am 20 . Februar 1575 starb Fräulein Maria von Jever,

die letzte angestammte Herrin dieses so viel begehrten Lündchens;
Graf Johann VI . <XVI . » von Oldenburg ergriff auf Grund ihres

' ) Merzdorf I . o . 30 — 39.

' ) Eine Beschreibung des Jevcrschen Wappens findet sich u . a . im

„Jeverschcn Kalender auf das Jahr Christi 1805, " S . 94 ff . Für die Ge¬

sinnung des Kalendermachers ist folgende Stelle darin charakteristisch : „ Um

unsere jetzige beglückte Verbindung mit Rustland anzudcuten , zeichnen wir

unfern Löwen dem Nufsischcn Adler vor die Brust und an sein Herz !"
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Testamentes vom 22 . April 1573 sofort Besitz von der Herrschaft
und lies; sich ein neues Siegel fertigen , auf welchem die Herzstelle
des nunmehr seit etwa hundert Jahren unverändert geführten qua¬
drierten Schildes mit dem Jeverschen Wappenschilde — goldener
Lowe in Blau — belegt wurde.

Tiefe Gestalt behielt das Sldenburger Wappen ans allen
Siegeln von Johanns Sohn , Gras Anton Günther;  desgleichen
aus den Siegeln von des letzteren Vetter , Gras Christian  v . Del¬
menhorst und einigen Schwestern desselben.

Ter jeversche Löwe ist auf den älteren jeverschen Siegeln und
Münzen stets ? ) auf den Siegeln und Münzen Früucheu Marias )̂
in der Regel ungekrönt;  gekrönt erscheint er nur auf dem
Dukaten Marias von ca. 1560H und ans ihren sog . Jodokns-
Thalern ? , ungekrönt  dagegen auch auf sämtlichen oben angeführten
oldenburgischen Siegeln und unter den Ahnenwappen von 1619;
die Schmeichelei , welche einem Zuge der Mode folgend , gekrönte
Wappentiere für vornehmer hielt , versuchte aber schon unter Graf
Anton Günther  den alten Brauch zu ändern . Wappcn -Holz-

stöcke, welche der spekulative Formschneider Elias Holwein zu Celle
ihm und dem Grafen Christian v. Delmenhorst zur Probe über¬
sandte , statteten den jeverschen Löwen mit diesem Schmuckstück aus;
die erste offizielle oldcnburgische Darstellung dieser Art finde ich
düs dem noch bei Lebzeiten Graf Anton Günthers ( 1660 ) für ihn
und seine Gemahlin in der Lambertikirche zu Oldenburg errichteten,

0 Anna , Gemahlin Herzog Johann Christians v . Holstein ; Clara,
Gemahlin Herzog Augusts v . Holstein ; Sibylla Maria,  Dekanissin zu

Herford ; Dorothea,  Canonissin zu Quedlinburg : Sidonia,  Äbtissin zu
Herford , Gemahlin Herzog Augusts v. Holstein , aus ihrem älteren  Siegel;
Emilia,  Gemahlin Gras Günthers von Schwarzburg ; Jnliana,  Ge¬

mahlin Herzog Manfreds von Wiirtcmberg.
' ) Merzdorf , die Münzen und Medaillen Jcvcrlands , S . 24 — 31.

Ein Siegel Fräulein Marias abgcb . bei Hamclmann , S . 421.

0 Merzdorf , l . o . Nr . 19 ; P . v. Lehmann , Die Thaler und kleineren
Münzen des Fräuleins Maria v . Jever , Wiesbaden 1887 . S . 7.

») v. Lehmann , >. o. S . 37 i>. Abb . 1 ; die Krone wird dort allzu

sklavischer Nachahmung von Münzen der niederländischen Herrschaft s 'Hceren-
bcrg in Geldern seitens des Stempelschneidcrs zugcschriebcn.

tz*
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leider bis auf wenige Bruchstücke vernichteten Epitaph ? ) Merzdorf »)
beschreibt sodann einen Dukaten von 1664 mit dem gekrönten
jeverschen Löwen im Mittelschilde : darauf folgt die nach dem Tode
Anton Günthers geprägte Denkmünze , wie sie Winkclmann ab¬
bildet ? )

Tic jeversche Helmzier , drei Straußenfedern ' ) — nach der Blason-
niernng von 1«i19 die mittelste blau , die beiden äußeren gell ? ) — steht
ans den älteren jeverschen Siegeln sowie auf denen Fräulein Marias
ans ungekröntem , mit einem Wulst umwundenem Helm : dasselbe ist
der Fall ans den jeverschen Münzen bis zum „ Gemeinthaler " von
1572 , welcher den Helm mit einer ganz außergewöhnlich gestalteten
Krone schmückt, während der „ Gemeinthaler " von 1573 die gewöhn¬
liche Helmkrone zeigt ? ) Ans den kleineren Münzen Marias ist
nach Mcrzdorfs Beschreibung der Helm stets ungekrönt , mit der
Krone dagegen ausgestattet erscheint er in der Reihe der Ahnen¬
wappen von 1619 , auf Thalern und Thalcrklippcn Graf Anton
Günthers ? ) sowie ans dem erwähnten Epitaph und der Sterbe-
münze Graf Anton Günthers . Aus Oldenbur  gischen Siegeln
findet sich die jeversche Helmzicr gar nicht venvendet.

Münzen , die nach der Trennung Jevers von Oldenburg «1067)
geschlagen , zeigen den Löwen vorübergehend ungekrönt, ») in der Regel
aber gekrönt ? ) ebenso wird der Helm ans ihnen wohl regelmäßig
mit der Krone dargestellt.

' ) Abb . bei Winkelmann , Oldcnburgischc Friedens . Handlungen
S . 198 . Der Entwurf zum Denkmal rührte , wie Strackcrjan (Oldenburg.
Blatt . 1832 Nr . 1 1 nachgewicscn , von dem Oldenburger Baumeister Otto
Schwcrdseger her ; derselbe war 164b in die Dienste Gras Anton Günthers
getreten (H . u . C . Arch .)

-1 Oldenburg . Münzen Nr . 52.
' ) I. o. S . 608.

Zuerst auf einem Siegel Tanno Dürens von 1448.
Spencr , oper . beralä . pars special . ( l680i S . 38 nennt die mittelste

gelb , die beiden äuheren weih.
*) v. Lehmann I. e . S . 75 . 81 und Abb . Nr . 9 . 10.
' ) Mcrzdors I. c . Nr . 53 — 67.
' ) Mcrzdorf , Die Münzen Jcverlands . Nr . 86.
' ) I. e . Nr . 89 v . I . 1671 , Nr . 100 — 102 . lll — 1l8.
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3. Das Wappen der Herrschaft Kniphausen.
Am 20 . Nov . 1628 nahm Graf Anton Günther kniphausen

in Besitz ; trotzdem findet der Kniphauser Löwe (Schwarz in Gold)
verhältnismäßig späte Ausnahme im Oldcuburger Wappen . Graf
Anton Günther führt ihn aus Tiegeln gar nicht , wohl aber auf
Thalern von l 665) nnd 1666 und zwar im quadrierten Schilde:
1 und 4 von Oldenburg und Delmenhorst gewertet , 2 Jever,
8 Kniphausen ? ) Dieselbe Zusammenstellung haben zwei Entwürfe
Elias Holweins ? ) sowie das Wappen auf der schon erwähnten
Gedächtnismünze auf den Tod Graf Anton Günthers in der Ab¬
bildung bei Winkelmann.

In allen diesen Fällen wird die Bedeutung des Löwen durch
die entsprechende Helmzier außer Zweifel gesetzt ; ans einigen Siegeln
der jüngeren Delmenhorster Linie , wo zwar letztere fehlt , der Schild
aber dennoch genau dieselbe Zusammensetzung hat und in der Legende
außerdem Kniphausen genannt wird , werden nur ihm unbedenklich
dieselbe Bedeutung zuschreiben . Es sind dies die Siegel zweier
Töchter Graf Antons II . von Delmenhorst , Catharina Elisabeth,
Äbtissin von Gandersheim , Sidonia , Äbtissin zu Herford «späteres
Siegel ) , der Kanzlei , der Kammer nnd des Konsistoriums zu
Delmenhorst.

Der Löwe des Kniphauser Wappens ist ursprünglich , gleich
dem Jeverschen , ungekrönt , hat aber in dieser Hinsicht dieselbe
Wandlung wie jener durchgemacht . ') Ebenso erhebt sich die Helm-

' ) Daß im dritten Felde nicht , wie Merzdorf Nr . M> sagt , ebenfalls
der jeverschc Löwe gemeint sei, crgiebt sich daraus , daß auf dem Schilde drei
Helme stehen , der Oldenburg - Delmcnhorstischc (Sticrhörncr mit Kreuz ) , der
jeverschc (3 Straußsedern ) und der K nip h aus er (wachsender Löwe ). Merz-
dors stützt sich wahrscheinlich aus Kohli (I , 22 .">) , welcher behauptet , das jcvcr-
schc Wappen , ein gekrönter  goldener Löwe im blauen Felde , sei bald „ in
die Mitte des oldcnburgischcn Wappens , bald an die beiden Ecken , oben ins

zweite und unten ins erste Feld gesetzt , wegen der Herrlichkeit Kniphausen aber
sei , weil sic nur für eine Zubchörung von Jever galt , kein besonderes Wappen
in das oldcnburgischc ausgenommen worden ."

' ) Das kleinere derselben ist zum Abdruck gebracht in I . I . Winkel¬
manns „ Oldenburgisches Geburtssest " , Oldenburg

' ) Bgl . oben Nr. 2 ; ungekrönt, aber „lcopardiert", d. h. niil <-n f»os
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zier — wachsender Löwe — über einem ungekrönten , von einem
Wulst umgebenen Helmes ) wiederum ist es Gras Anton Günther,
der auf seinem Epitaph , und dann auf dem Thaler von 1665 hier
zuerst die Helmkrone anwendet , die sich dann natürlich auch auf
der Sterbcmünze von 1667 findet.

V. Aas Gl- enburgische Wappen vom Tode Graf Anion
Ggnlhers bis ;»m Jahre 1829.

Winkelmann schliefst seine Parcntation auf Graf Anton Günther
mit folgenden Worten : „ Weil der nunmehr » in Gott ruhende Herr
Graf vor allen seinen löblichen Vorfahren ein ansehnliches Wapen,
als zugleich regierender einiger Herr beider Grafschaften Oldenburg
und Delmenhorst , auch beider Herrschaften Jever und Kniphausen
(so Ostringen , Rüstringen und Wangerland in sich begreifen ) ge-
führet , und solche Gras - und Herschasten mit Stad - , Butjadinger-
und Würder - Land anitzo zerteilet werden , daß das also bei¬
sammen gehabte Oldenburgische Wappen solcher Gestalt
nimmermehr wieder geführct wird : " 2) in der That galt seit¬
dem , wie lange Zeit vor Graf Johann VI . (XVI ), der alte , aus den
Wappen von Oldenburg und Delmenhorst zusammengesetzte Schild
als Landeswappen , freilich wie wir sehen werden , in der Regel in
anderer Anordnung.

1 . Dänische Periode . Als eigentliches Landeswappcn galt

nicht mehr der bisherige quadrierte , sondern ein gespaltener , vorn
die Oldenburger Balken , hinten das sog . Telmenhorster Kreuz zei¬
gender Schild , eine rein dänische Erfindung , welche mir zuerst auf
einem Siegel König Friedrichs ll . von Dänemark 1569 begegnet
ist ? ) So erscheint das Wappen auf einem oldenburgischen Zwei¬
drittelstück König Christians V. vom Jahre 1690 ? ) und auf dem

Siegel der oldenburgischen Regierung unter König Friedrich IV.

gestelltem Kopse , ist er auf einem gräflich Bcntrnckschcn Ncungroschenstüci von
1807 (Merzdors , Jevcrfche Münzen Nr . 111 ) .

' ) Siegel Tidos v . Kniphausen I .'>47.
Oldenburg . Friedens - . . . . Handlung S . 608.

' ) Im dänischen Konigsivappcn steht noch heute derselbe Schild.
*) Merzdorf , Nr . 197.
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,1699 — 1730 -? , Das in Holz geschnittene Wappen , welches den

Jahrgang 1749 der Oldenburgischen wöchentlichen Nachrichten schmückte,

zeigt denselben Schild dem Tanebrogs - Kreuz aufgelegt , mit einer
Königskronc bedeckt, und mit dem Bande des Elephantenordcns um¬

geben . Eine Ausnahme bildet der 1730 für dieselbe Zeitschrift
üblich gewordene Holzschnitt : in einem ovalen , dem Tanebrogs-
Krenz aufgelegten , mit der Königskrone bedeckten und am Bande
des Elephantenordens umgebenen Schilde steht das alte , etwa von

1475 — 1575 gebräuchliche vollständige Oldenburger Wappen mit

gnadriertem Schild lind Hclmzicr (vgl . oben Kap . IV , 1 ).
2 . Herzog Friedrich August . Dieser erste Fürst alt - oldcn-

burgischcn Stammes , unter dem die Grafschaft ihre staatsrechtliche
Selbständigkeit wieder erlangte , bediente sich aus einer von ihm ge¬

schlagenen Gold - Pistole eines Wappens , welches mutatis mutrmcii 's
dem unter Johann VI . (XVI . j und Anton Günther auf Siegeln

gebräuchlichen gleicht : der von Oldenburg und Delmenhorst qua¬
drierte Schild ist mit einem Mittelschild belegt , welcher freilich hier

nicht , wie dort , den jeverschen Löwen , sondern das Hochstift -Lübcck-

sche Wappen in damals üblicher Komposition : im quergeteilten
Schilde oben eine Bischofsmütze , unten ein schwebendes Kreuz , ent¬

hält . Auf einem Speciesthaler und auf seinem Siegel ist dieses
Wappen als Mittelschild einem größeren Schilde aufgelegt , welcher,
einmal gespalten und einmal quergeteilt mit eingcpfwpster aufstci-

gendcr Spitze die Wappen von Norwegen im 1., von Schleswig
nn 2 ., von Holstein im 3 ., von Stormarn im 4 . Felde und von
Dithmarschen in der Spitze zeigt . Dies Wappen in seiner Gesamt¬

heit , abgesehen von dem Lübcckschen Herzschild , entspricht ganz genau
dem von I . W . Trier in seiner „ Einleitung zu der Wapenkunst"
,1729 S . 411 ) mitgeteilten Wappen der Herzöge zu Holstein . Daß

daneben auch der gespaltene Oldenburg -Delmenhorstischc Schild in

Gebrauch blieb , ist höchst wahrscheinlich ; doch fehlen mir dafür
authentische Belege . Auf einer mir vorliegenden englischen , spä-

' ) Aus dem von den Ketten des Dancbrogs - und des Elephantenordcns
umgebenen Schilde steht die Königskronc , darüber ein Schristbnnd mit dem
Namen k'riä . IV . « ex . Vau . Hieran schließt sich die Umschrift 8 !x . kexü.
Ketimin . In . Loinit . Olil . Lt . Del.
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testens 1792 erschienenen Flaggenkarte zeigt die oldenburgische Flagge
zum ersten Male statt der ursprünglichen beiden roten Streifen in
Gelb (später in Blau ) im blauen Felde das rote Kreuz , welches
mit einem von Oldenburg und Delmenhorst gespaltenen Schilde be¬
legt ich

3 . Herzog Peter Friedrich Ludwig . Auf dem Siegel und
auf groben Münzenff gespaltener und dreifach quergeteilter Schild
mit eingepfropfter aufsteigendcr Spitze ( 1. Norwegen , 2 . Schleswig,
3 . Holstein , 4 . Stormarn , 5 . Oldenburg , 6 . Delmenhorst , Spitze:
Dithmarschen ) und Mittelschild (Hochstift Lübeck) ; auf den Pier-
grotenstücken und kleineren Münzen der bekannte gespaltene Schild.

VI Das neue Oldenburgische Wappen « ach - er
Negiernngsbekanntmachnng vom 29 . Gkt. 27 . Aov . 1829.

Nachdem Herzog Paul Friedrich August am 21 . Mai 1829
die Regierung angetreten , und am 28 . Mai d. I . den großherzog¬
lichen Titel angenommen , ließ er es sich zugleich angelegen sein,
das großherzogliche Wappen neu zu formulieren , damit dasselbe
den durch den Reichsdcputationshauptschluß und den Wiener Kongreß
veränderten Tcrritorial -Berhältnissen seines Landes auch heraldischen
Ausdruck verleihe.

Danach besteht dasselbe aus einem zweifach längs - und drei¬
fach quergeteilten Hauptschilde mit einem Mittelschilde.

Letzterer , quadriert , mit einer zwischen den beiden untersten
Quartieren eingepfropften aufsteigenden Spitze , sollte in sich „die
Wappen sämtlicher , das Großherzogtum Oldenburg ausmachender
Länder " enthalten . Er zeigt danach:

1 . Tie Oldenburger Balken.
2 . Das Telmenhorster Kreuz.
3 . Das Wappen des Hochstifts Lübeck : ein von einer Bischofs¬

mütze „ bedecktes " schwebendes goldenes Kreuz im blauen Felde.
4 ) Das für das neu geschaffene Fürstentum Birkenfeld reci-

Merzdorf , Nr . 251 —256.
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pierte , von Rot und Silber geschachte Wappen der hintern Graf¬
schaft Sponheims)

5 . In der Spitze den Jeverschen Löwen.

Ter Hauptschild sollte das Wappen der Herzoge von Holstein,
vermehrt um das Wappen der , durch Vertrag vom 8 . Juni 1825
der oldenburgischen Oberhoheit unterstellten , damals Gräflich Ben-
tinck 'schen Herrschaft Kniphansen , repräsentieren . Die Felder dieses
Schildes sind somit : 1 . Norwegen . 2 . Schleswig . 3 . Holstein.
4 . Stormarn . 5 . Dithmarschen . 6 . Kniphansen.

Die Centralbehörden des Großherzogtums sollen in ihren

Siegeln den Mittelschild des großherzoglichen Wappens , die „ Landes¬
kollegien und Dienstbehörden des Herzogtums " dagegen „das alte
Oldenburger Wappen (Balken und Kreuz ")F) führen , unter welchem
man den zu Dänischer Zeit aus Dänemark herübergenommenen ge¬

spaltenen Schild verstand , welchen die Scheidemünzen bis zur Ein¬
führung der Reichsmüuzen trugen , während er auf den Dienstsiegeln
der betreffenden Behörden , auf den Insignien des Oldenburgischen

Haus - und Verdienstordens und ans den Wappenknöpfen der Civil-
staatsdieuer -Unifvrin noch heute zu erblicken ist.

Tie Feststellung der einzelnen Wappenfelder trügt , wie selbst-

Dcr einfache geschachte Schild mit der großherzoglichcn Krone dar¬
über findet sich auf Scheidemünzen , welche unter Herzog Peter Friedrich Ludwig

zMcrzdorf , Nr . 282 ff.) und später geschlagen wurden.

' ) Derselbe läßt sich, insbesondere bei kleineren Darstellungen des

Wappens , z. B . auf Siegel » , in die rasch sich verjüngende Spitze schwer stil¬

gerecht und genügend groß hincinkomponiercn ; das beweisen eigentlich alle
älteren und neueren Wappcndarstcllungen , von denen die Skulptur am Maikt-
brunncn zu Oldenburg mit ihrem vergnüglich tanzenden Leuen noch nicht die

schlechteste ist . Dieser große Übelstand hatte sich sehr gut vermeiden lassen,
wenn man nach dem Vorgänge älterer herzoglich - holsteinischer Siegel den

Schild folgendermaßen geteilt hätte:

b) Die Behörden der Fürstentümer Lübeck und Birkcnfeld führen diesen

„alten " Oldenburger Wappenschild mit dem Spezialwappcn ihres Fürstentums
in einem Mittelschildc.
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verständlich, den Stempel der damaligen heraldischen Wissenschaft,')
welcher die Geschichte des Wappenwesens nnd die historische»nd
ästhetische Notwendigkeit, beim Entwürfe neuer Wappen ans die
Formen der Blütezeit der Heraldik zurückzugehen, so gut wie un¬
bekannt war. Sämtliche Wappenbilder stehen daher, außer in der
Zeichnung, auch in ihrer organischen Gestaltung unter dem Banne
des heraldischen Zopfstils.

Hierher gehören namentlich die Kronen des Jeverschen und
des Kniphanser Löwen, die bis zur Unkenntlichkeit verzerrte Dar¬
stellung des Holsteiner Wappens,-) die Zerlegung des Sldenburg-
Telmenhorster Wapppens in zwei getrennte Felder, statt ihrer Ber¬
einigung in einem quadrierten Felde, und die Konfiguration des
Wappens deS .Hochstifts Lübeck. Seit seinem ersten Vorkommen
gegen Ende des 14. Jh. bis in das erste Viertel des 17. Jh. er¬
scheint letzteres auf Siegeln konstant nur als ein nicht schwebendes,
sondern an die Schildränder anstoßendes, entweder von geraden
Linien begrenztes, oder an den Enden ausgeschweiftes Kreuz. Der
Holzschnitt bei Jonas v. Etverfeld̂) stellt es zwar schon schwebend dar,
die Mitra ruht aber noch, statt des Helms, auf dem Schilde; erst
Bischof JohannX. (1634—1655) nahm sie — infolge eines Miß¬
verständnisses? — von dort herunter in den Schild selbst. Auf
Siegeln und Münzen Herzog Friedrich Augusts erscheint dieses
Wappenschild des Bistums Lübeck sogar quergcteilt; in der oberen,

0 Die Blasonnicrung der einzelnen Felder , wie sie sich in der Re-
gicrungsbekanntmachung findet, stimmt fast wörtlich mit der in Johann Wolf¬
gang Triers „Einleitung zu der Wapcnkunst überein." Daß dieses ehemals sehr-
geschätzte Buch bei der Abfassung der Bekanntmachung die einzige zu Rate ge¬
zogene heraldische Autorität war , wird dadurch wahrscheinlich, daß sich in der
Kabinctsrcgistratur für das Herzogtum Oldenburg im H. u. C. Arch. eine
Abschrift der Bekanntmachung fand (jetzt ä ». Oldcnb . Land . Arch. II , 9 —
Landesherrliche Siegel , Wappen , Titulaturen , Landessarben ) , in welcher den
Blafonnicrungcn kurze historische Bemerkungen bcigefügt sind, die wiederum
wörtlich mit den entsprechenden Bemerkungen bei I . W. Trier übcreinstimmcn.

' ) Tie darin angcordnete Lostrcnnung des inneren Schildchens von
den dasselbe umgebenden Teilen , und die Oucrtcilung des bisher silbernen
in Silber und Rot entstammt nach Gritzncr (Das Wappen der Hcrzögc von
Schleswig -Holstein, 1888, S . 61) wahrscheinlich erst dem Ende des 17. Jh.

' ) l>« klolsati » vinsgue statu . Hamburg 1592. Sign , k', 3'°
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dem seit 177 «> cm der Spitze der Hldenburgischen wöchentlichen
Nachrichten geführten Wappeichvlzschiiitt zufolge , rot tingierten Sektion
steht dort die Bischofsmütze , in der unteren blauen das Kreuz.

Tiefe Abweichungen der Vorschriften der Verordnung von
1829 von der historisch -richtigen Gestaltung der einzelnen Wappen-
bilder würden m. E . ohne weiteres richtig gestellt werden können,

gerade so wie die zeichnerischen Sünden des auf grnnd dieser Ver¬
ordnung entworfenen sog . Norinalwappens .hi Tenn nur die Zahl,
die Art und die Reihenfolge der zur Anschauung zu bringenden
Wappcnbilder kann da , wo es sich nicht um heraldische Neu¬

schöpfungen , sondern um alt -historische Wappen handelt , durch
Wappen -Regulative fixiert werden : Sache der freien Wappenwissen¬

schaft und Wappenkunst ist es , für deren geschichtlich -einwandsfreic
und stilistisch - tadellose Darstellung Sorge zu tragen.

Eine genauere Betrachtung lehrt aber auch , das; mit Rücksicht
aus die, den beiden Schilden des oldenbnrgischen Wappens durch die
Verordnung von 1829 zugewiesenc Bedeutung , die Anordnung der
einzelnen Wappenfeldcr den heutigen staatsrechtlichen Verhältnissen
des Großherzvgtums nicht mehr völlig entspricht . Durch die Ver¬
träge vom 13 . April und 30 . Juni 18542 , ist die Herrschaft Knip-

hausen dem Staatsverbande des Großherzogtums völlig incorporiert
worden ; ihr Wappen ist also folgerichtig aus dem Rückenschild in
den Mittelschild zu versetzen, welcher „ die Wappen sämtlicher , das
Großherzogtum ausmachender Länder " aufzunehmen bestimmt war.
Die dadurch notwendig werdende Neuordnung der Felder des
Mittclschildes könnte mannigfach in ansprechender Weise erfolgen,

doch ist hier , wo wir uns mit der Vergangenheit , mit der G e-

' ) Ich erwähne hier eine Ungeheuerlichkeit , welche sich fast regelmäßig
den von Privatleuten bei festlichen Gelegenheiten ausgchängten oldcn-

burgifchcn Fahnen zeigt , auf denen das im blauen Felde stehende rote Kreuz
mit dem oldenburgijchcn Wappen belegt ist ; dort erscheint nämlich letzteres in
einem weißen Viereck ; als Grund dafür ward mir von einem Fabrikanten an¬

gegeben , daß cs umständlicher und daher kostspieliger sei , das auf ein vier¬
eckiges weißes Stück Zeug gemalte Wappen auszuschncidcn und aufzunähen;
man näht daher lieber das ganze bemalte Viereck auf und stellt damit den

Heraldiker vor ein wissenschaftlich unlösbares Rätsel.
2) Gesetzsammlung XIV , 219 ff. 221 ff.
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schichte des oldenburgischen Wappens beschäftigen, diese Zukunfts-
frage  nicht zu erörtern.

Über Wappenhelme hat die Verordnung von 1829 nichts
bestimmt; selbstverständlich ist durch diese Unterlassung die Kunst
nicht behindert, zu dekorativen Zwecken das Gesamtwappen wie die
dasselbe bildenden Einzelwappen mit den historisch ihnen zukom¬
menden Wappenhelmen auszustatten. Es kämen dabei in Betracht

Oldenburg -Delmenhorst:  gekrönter Helm; die mit der
Schildfigur belegten Stierhörner; dazwischen das Kreuz.

Jever:  Helm mit Wulst; die drei Straußenfedern.
Kniphausen: Helm mit Wulst; wachsender ungekrönter Löwe.
Lübeck:  auf dem Holzschnitt bei Jonas v. Elverfeld(1592)

ist die die Stelle des Helms vertretende Mitra rechts und links
von je drei Fahnen mit dem Holsteinischen Wappenbilde beseitet;
die Helmzier ist also die des Holsteinischen Wappens; nach SpenerH
bestünde der richtige Helmschmuck trikns vexillis et quickem rnkeis,
sock„orueo Imkeeensi" pietisZ) später erhalten die Fähnchen das
Bild und die Farben des Schildes?)

Birkenfeld:  als Sponheimsche Helmzier, die hier anzuwen-
den wäre, gilt seit geraumer Zeit ein Pfauenschweif auf gekröntem
Helm; so erscheint sie im Badenschen Wappen; im Mittelalter wech¬
selte der Helmschmuck auf den Sponheimcr Helmen mannigfalüg.

Die Helmzierden für Norwegen , Schleswig und Hol¬
stein  sind bekannt; für Stormarn und Tittmarschen sind solche
historisch nicht nachweisbar; im Bedarfsfälle würden sie unbedenk¬
lich aus den entsprechenden Schildsiguren zu entnehmen sein.

VII. Helmdtcker». Wappenmanttl.
Die Helmdccken, dieses seit dem 14. Jahrh. notwendige Re¬

quisit eines vollständigen Wappens, wiederholten in der Regel die
Tinkturen des Schildes, so daß Außen- und Innenseite verschieden
gefärbt erscheinen. So wird es auch bei dem oldenburgischen Wappen

*) Oper . kerLlcl. p»rs spee. L . 615.
') d. h. doch ohne die seit Ende deS 17. Jahrh. idarübcr schwebende

Bischofsmütze?
') Trier, I. e. S . 353.
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gewesen sein,- wenigstens zeigt sich auf einem Wappensiegel Graf
Gerhards von 1471 und 1473 die Außenseite vom Futter durch
Schraffierung deutlich unterschieden. In dem Stammwappen waren
also die Decken gelb und rot, »ach der Aufnahme des sog. Delmen-
horster Kreuzes und nach der endgültigen Feststellung von dessen
Farben zur Hälfte so, zur andern Hälfte blau und gelb tingiert;
an Wappenmalereien, welche den strikten Beweis dafür erbringen
könnten, fehlt es meines Wissens; die weiterhin zu erwähnenden
Wappenzeichnungen von 1019 geben für die Helmdecken keine Farben
an, was darauf schließen läßt, daß die Regel stattfinden sollte.

Eine Ausnahme macht das schon besprochene Siegel Graf
Christians sll. 16s,  welches die Binde, mit welcher der Flug auf
dem Helm belegt ist, ans der Außenseite der Decke wiederholt.

Als mit der um sich greifenden Mode der Rangkronen
^s. Kap. IX) die Wappenhelme immer mehr außer Gebrauch kamen,
construierte man, um das schone dekorative Motiv der Helmdecken
nicht ganz aufgebcn zu müssen, an deren Stelle die das Wappen
einrahmenden Wappenmüntel und Wappenzelte. Dieselben erscheinen
i,n oldenburgischen Wappen jedoch nicht vor dem Ende des 18.
Jahrhunderts, in den Siegeln Herzog Friedrich Augusts und Her¬
zog Peter Friedrich Ludwigs; die Verordnung vom 29. Skt./
27. Nov. 1829 machte expressis verdw den Wappenmantel zum
Pertinenzstück des großen Staatswappens, ohne indessen etwas
Näheres darüber zu bestimmen, als daß er mit Hermelin gefüttert
darzustellen sei. Als heraldisches Monstrum erscheint hier und da
seit der Zeit Herzog Friedrich Augusts, auch aus noch heut ge¬
bräuchlichen Siegeln, teils zusammen mit dem Mantel, teils ohne
ihn, eine den Schild umschlingende Lanb-Guirlande.

VIII . Schildhaller.
Heraldische Prachtstücke dieser Art finden sich sehr selten dem

Oldenburger Wappen hinzugefügt, und haben sich zu keinem fest¬
stehenden Zubehör desselben nusgebildet, so daß ihr Mangelz. B-
in v. d. Sackens Katechismus der Heraldik als besonderes Merk¬
mal des oldenburgischen Wappens ausgeführt wird.

Gewissermaßen gehören die in Kap. II erwähnten Greise auf
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den Siegeln der Grafen Johann und Christian von Oldenburg-
Delmenhorst hierher , welche den Oldenburger Schild um den Hals
gehängt tragen . Ganz dem modernen Begriff entsprechen die beiden
Greifen , welche auf einem Siegel von 1395 den Wappenschild des
Grafen Moritz , eines Sohnes von Conrad H . >11,18 . — Taf . Nr . 13s,
halten . Letzteres Siegel hat bei Siebrand Meyer eine wunderliche Idee
geweckt. Weil nach Hamelmann (S . 164 ) dieser Moritz „ einen
langen Mantel ningchabt und einen goldenen Bund ums Haupt
getragen " — der Chronist beschreibt mit nicht ganz denselben Worten
den noch vorhandenen , aus der abgebrochenen Rasteder Klosterkirche
in die dortige Torfkirche geschafften Grabstein des Grafen — stellt
jener *) „ die Mutmaßung aus , derselbe sei ein Ritter der sog . Blumen¬
töpfe gewesen , da sotane Ritter eine doppelte Kette mit Blumen¬
töpfen , die mit weißen Lilien gefüllet und mit Greifen unterwunden

gewesen , getragen und in einer weißen Stolle oder langen Rocke
einhergegangen " . Cr will jedoch „ mit Tank annehmen , wenn ihn
jemand mit Bescheidenheit eines bessern belehret " .

Seit der Mitte des Kl . Jahrh . finden sich ab und an Löwen
als Schildhalter des oldenburgischen Wappens verwendet.

Nach einem Inventar von 1680 befand sich im Giebel des
Psorthauses zu Rastede „ oben des Grafen Christophers 1566)
Bild in Stein gehauen , an jeder Seite ein Leue aus Graustein
mit einem Wappen . " )̂ Aus einer , dem alten , vor einigen Jahren
abgebrochenen Oldenburger Rathaus entstammenden , jetzt im Groß¬
herzoglichen Museum befindlichen Skulptur hält je ein Löwe die
neben einander gestellten Wappenschilde Graf Anton Günthers und
seiner Gemahlin Sophia Catharina ? ) Zwei Löwen als Schild¬
halter zieren das ebenfalls im Großherzoglichen Museum aufbe-

' ) Grüfl . Oldcnb . Gcschlechtsrcgistcr S . 64 Am » . 5.

' ) Tie Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde , welche auf einem

Siegel des Grafen Christopher , Administrators des Klosters Rastede , von 1537

hinter dem Wappenschild «: steht , ist keine Schildhaltcrin , sondern eine Erinne¬

rung an das alte Rasteder Eonventssiegcl , und aus diesen « entnommen . Der

Siegelstempcl befand sich 1853 im Besitz des Geheimen Regicrungsrats Lepsius

in Raum bürg.

") Zwei Löwen halten auch das wohl derselben Zeit angehörige , am

jetzigen Rathausbau wieder cingcmauerte Oldenburger Stadtwappen.
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wahrte Wappen des Grafen Christian von der jüngeren Delmen-
horster Linie des Oldenburger Grafcnhauses , des Vetters Graf
Anton Günthers . Bei dem am 28 . Nov . 1838 zur Erinnerung
an die vor 25 Jahren erfolgte Rückkehr des Herzogs Peter Friedrich
Ludwig in seine von der Fremdherrschaft befreite Hauptstadt be¬

gangenen Festball schmückte die eine Wand des Theatersaalcs „ ein
kolossales oldenbnrgisches Wappen , von zwei ruhenden Löwen be¬
wacht , " i) Als ein Beispiel aus neuester Zeit aber sei ein Siegel
Herzog Elimars erwähnt , welches den decvrativen Wert solcher
Wappenstücke recht deutlich erkennen läßt.

Man möchte sich veranlaßt sehen , in der Wahl des Löwen
als Schildhaltcr an eine Entlehnung ans dem Jeverschcn Wappen

zu denken , wo ein solcher bereits ans einem Flindrich Edo Wiemkens
d . I . >1408 — 1511 ) vorkommt, 2) sowie auf dem sog . Heilandsthaler
von dessen Tochter , Fräulein Marias ) dem widerstreitet aber das
Vorkommen im Wappen Graf Christophers , also vor dem Erwerbe
Jcvcrlands.

Nur künstlerische Laune ist es , wenn ans einem , seiner

Herkunft nach unbekannten Sandsteinrelief im Großherzvglichen
Museum das oldcnburgische Wappen von zwei hornblasenden
Knaben gehalten wird.

IX. Nangkroneri.
Heraldische Rangkronen , im Sinne Fürst Friedrich Karls zu

Hohenlohe -Waldenburgs gefaßt als ursprünglich der alten Königs¬
krone nachgebildete , statt des Helms auf den Wappenschild gesetzte,
vereinzelt in Schweden schon gegen Ende des 13 . Jahrhunderts,
ja Österreich während des 14 . Jahrhunderts vorkommende Kronen,

finden sich in der oldenbnrgischen Heraldik erst unter Graf Anton
Günther , und zwar zuerst auf dessen drittem Siegel ( 1612 ) , so¬
dann aus dem vierten Siegel ( 1633 ) , aus dem Siegel der Olden-

') Chr. Fr. Slrackcrjmi, Oldenburgs Fest- und Jubelbuch. 1839 S . 32.
' ) Merzdors, Münzen Jeverlonds, Nr. II.

P . v. Lehmann I. e I . !>8 , u. Abb. 7.
Lphrngistischc Aphorismen Nr. 196.
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burgischcn Kammer ( 1646 ), aus einem Dickthalcr von 1659/ ) sowie
auf den Siegeln des letzten Grafen der jüngeren Delmenhorster
Linie , Christian , der nenn Schwestern desselben , und auf den Siegeln
der Kanzlei und des Konsistoriums zu Delmenhorst.

Die meisten dieser Kronen sind gebildet mit 3 sichtbaren

großen und 2 dazwischen verteilten kleinere » Lilienzacken/ ) bei vier
von den Delmenhorster Rangkronen zeigen sich 5 Lilienzacken mit
4 kleineren Perlenzacken dazwischen , deren Gesamtsumme also zu¬
fälligerweise die Zahl der Zacken der modernen Grafenkrone ergeben
würde ; die Rangkrvne Graf Christians und der Delmenhorster
Kanzlei ( 1641 > erhöhte die Zahl derselben gar auf 7 und 6.

Bei den dänischen Königen vldenburgischen Stammes zeigt
diese Rangkrone sich bereits 200 Jahre früher , mit zusammen 9
Zacken bei Christian I . ( 1461 ) , mit 5 Zacken bei Christian H.
(1531 ) , mit wiederum 9 Zacken bei Christian lll . ( 1538 ) , ebenso,
außerordentlich schön gezeichnet , bei Friedrich II . ( 1563 ), und noch
prächtiger auf einem zweiten Siegelstempcl desselben ( 1569 ).

An Stelle der alten Rangkrone trat noch zu dänischer Zeit
die heute übliche sog . Königskrone ohne Futter mit 8 Spangen , von
denen 5 sichtbar , auf deren Vereinigung der Reichsapfel ruht ; diese
Krone behielten Herzog Friedrich August und seine Nachfolger bei;
die Verordnung von 1829 bestimmte kurzweg , daß auf dem Mittel¬
schild wie auf dem Hauptschilde „ eine königliche Krone " stehen
sollte . Diese pflegt denn auch regelmäßig ohne Futter dargestellt
zu werden ; eine Ausnahme macht nur die , dem Großh . Erlaß vom
4 . Januar 1882 betr . die Feststellung der Standarten des großhcrzoglichcn
Hauses beigefügte Farbenskizze , ans welcher insbesondere bei deg
auf dem Flaggentuch verstreuten Kronen der Raum zwischen den
Spangen derselben rot gemalt ist . Dies kann mir als Futter ge¬
deutet werden , da andernfalls das blaue Feld durchscheincn müßte.

X OrLensreichen.
Tie dekorativ sehr wirkungsvolle Sitte , fürstliche Wappen¬

schilde mit dem Bande oder der Kette des Hausordens zu umgeben,
0 Merzdorf Nr. 82.
*) Noch heute die Form der dänischen Grascnkrone, M . Gritzner, Hand¬

buch der heraldischen Terminologie, Taf . 85, 25.
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findet sich in dänischer Zeit auch auf das Wappen der Grafschaft
Oldenburg angewandt , indem man den Schild auf das Danebrogs-
kreuz auflegte und um das Ganze das Band des Elephantenordcns
schlang.

Der Oldenlmrgische Haus - und Verdienst -Orden des Herzogs

Peter Friedrich Ludwig wurde erst am 27 . Novbr ./5 . Dezbr . 1838
gestiftet , und die von den Großkrcuzen mit der goldenen Krone bei
besonders festlichen Veranlassungen zu tragende Kette mit dem
Ordenszeichen noch später , am 17 . Januar 1863 . Eine Verwendung
als besonderer Schmuck des Wappens hat sie bisher nur auf den
durch Erlaß vom 4 . Januar 1882 festgestelltcn Standarten des
Großherzoglichcn Hauses gefunden , wo sie in üblicher Weise den
auf das rote Kreuz im blauen Felde gelegten , mit der Krone be¬
deckten Wappenschild umgiebt . Die Kette wird aus den abwechselnd
mit der Chiffre - und der Wappeuseite nach vorn gekehrten medaillon¬

förmigen Kapitels - Ordenszeichen gebildet , zwischen welchen die ge¬
krönte Namens -Chiffre Herzog Peter Friedrich Ludwigs steht.

XI . Wahlsprüche.

Auf Turnosen , welche Merzdorff ) dem Grasen Johann II.

(X4 -), der 1345 gestorben wäre — er starb indessen schon vor dem
16 . December 1316ff — und dem Grafen Conrad I ., welcher
1368  bei Blexen gefallen sei — es fiel indessen dort kein Graf
dieses Namens von der Oldenburger Linie , sondern Graf Conrad
von Oldenburg -Neubruchhausenff — zuschreibt , und welche wappen¬
los sind , steht der Wahlspruch:
i ; eueckietuin nonion üoinini cksi no8tri ll « 8u 6dri8ti.

Alarich v. Witken sah auf einem gemalten Glasfenster in
der Rasteder Dorfkirche den quadrierten Wappenschild Graf Ger¬

hards  des Mutigen mit der Legende
In dopen ivk leve,

-) Nr. 8 ff. N. 10 ff.
') v. Bippcn in Brem. Jahrb. IX, 141 Nr. 29.
' ) Mcmorienstistung vom 8. Scpt . 1377 Orig. H. u. C. Arch.
«) Oldenburg. Nachr. I (1747) S . 19b.

Jahrb . s. Oldcnb. Gcsch. I. 7
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welche Worte auch auf dem leider seit 1690 in Kopenhagen befind¬
lichen Oldenburger„Wunderhorn" zu lesen sind?)

Auf einem von Mader abgebildetcn FlindrichGras JohannsIV.
(XIV), dessen Avers in der Pforte einer dreigctürmten Mauer den
Oldenburger Balkenschild zeigt, ist auf dem Revers zu lesen?)

Da paeem , ckomine, in ckiedu8 uv8tri8,
und auf einem Groteu von ihm mit dem Wappen und der Jahres¬
zahl 15023):

In nomine llvmini.
Graf Anton  I . hat auf einer Anzahl seiner Münzen unter

sein Wappen das Bekenntnis setzen lassend)
Dominus proteetor vitae mene , a quo trepiäado.

Zwei Thaler von 1572 und 1573, welche aus dem Avers
das vollständige jeverschc Wappen mit Namen und Titel Fräulein
Marias, aus der Rückseite aber ein großes Lilicnkreuz, in der Mitte
belegt mit dem jeverschen Wappcnschilde, in den Winkeln begleitet
von den abwechselnden jeverschen und oldcnburgischen Wappenschild-
chcn und den Wahlspruch

Torch gott Hab icks erhalten
zeigen, schreibt Merzdorf dem Grafen Johann  VI . «XVI.), v. Leh¬
mann aber?) dem Fräulein Maria selbst zu. Letzteres scheint
allerdings das Natürliche; was aber den Wahlspruch betrifft, so

ff Die richtige Lesung der ganzen Horninschrist : „In dopen ia leve—
le bbegbere iin ßbenodgen " findet sich bereits in dem von Öliger Jacobäus
hcrausgegebencn „dluseuin liexiuin " (Kopenhagen, o. I . kars II Sect . III,
Liga . L '" lol . vo. Nr . 60, und Tab . V), sodann wie Ziebr . Meyer , Gedanken
von dem sog. Wundcrhorn (1737) Z . 8 Anm . ä . mittcilt , in „Monatl . Unter¬
haltungen " , 1696, I . 901 ; und , aus dem dlnseuin kexium wiederholt, in den
Oldenburg . Nachr. I ( 1747) T . 140. 202. Meyer I. e. S . 20 will behaupten,
daß Graf Gerhard einen andern Wahlspruch als obigen geführt habe, indem
er sich auf Hamclmann . Chron . S . 288 bezieht, wonach derselbe „in der Kirche
zu Nastcdc über seinem Haupte diese Worte schreiben lassen: diiserere n,ei,
üeu», seeunänni MLKNüin inlserieorälam tuam eie ."

ff Merzdorf Nr . 31.
ff Merzdorf Nr.
ff Merzdorf Nr . 41 ff.
ff I. e. L . 69 ff. u. Abb. Nr . 9 u. 10.
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scheint Graf Johann sich denselben angeeignet zu haben, denn ans
dem Wappcnholzschnitt, welcher die Titelrückseite des ersten olden-
bnrgischen Druckes, des Katechismus von 1599, schmückt,i) sowie
auf Johanns Kupferstich-Porträt bei Hamelmann-) ist er es offen¬
bar, welcher durch die Initialen

1). 6 . II . .1. L.
angcdeutet werden soll.

Ans deni Porträt von Johanns jüngerem Bruder Christian,
ebenfalls bei Hamelmaun,^ stehen die gewiß einen Wahlspruch be¬
deutenden Initialen

I. V̂. I) . K . k . I. .

«Ich weiß, daß mein Erlöser lebt»
I . L. I. 0 .,

deren zweite Zeile ich nicht zu deuten vermag.
Auf dem prächtigen Jugendbilde Graf Anton Günthers,

welches wiederum HamelmannZ bringt, sind über dem Wappen die
Initialen

v . L. 8. K.,
d. h. wol: I)6U8 68t 8»Iu8 IU6.1, angebracht; im übrigen bediente
sich Gras Anton Günther in der Regel und bei den verschiedensten
Gelegenheiten des Wahlspruchs:

^uxiliuin  ineulu a ckomino,̂ )
doch findet sich auch der schon oben bei Johann IV. erwähnte
Lpruch:°)

Da paoew , ckomine, -iu ckiedus nv8tri8,
und der vierte:

In wanil )U8 ckomini 8orte8  ineae . )̂
' ) Facsimilc bei Chr. Fr . Strackerjan, Gesch. d. Buchdruckern im

Herzog!. Oldenburg. 1840.
' ) L . 400.
' ) S . 384.
<) S . 432.
°) Mcrzdorf Nr . 52, ek. das Porträt bei Winkelmanu S . 504 und die

Abbildung des Epitaphs in der Lambertikirche ibiä. S . 498.
' ) Merzdors Nr . 13b.
' ) I. c. Nr . 133. 185 ss. Ein hübsches ovales Signet des Oldenburger

Buchdruckers Henrich Conrad Zimmer (Cost. Böllers, IHtolium Oläenkurgeo,«,
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Unter Herzog Friedrich August geprägte Pistolen und
Spezicsthaler tragen das schöne Motto:

8ub <litorum salus solivitas sumuia,
während der auf den Ordensinsignicn des oldenburgischen Haus¬
und Verdienstordens verewigte Wahlspruch Herzog Peter Friedrich
Ludwigs lautete:

Ein Gott, ein Recht, eine Wahrheit.

Nachtrag.
Zu S . 77 u. 98 . Tic Anfertigung des Siegels mit dem quadrierten

Wappen fällt in den Zeitraum vom 10. Mai 1474 bis 3 . April 1475. Wäh¬
rend dieser Zeit , von Ende November 1474 bis 25. Mai 1475 , befand sich
Graf Gerd «ni Gefolge seines Bruders , des Dänenkvnigs Christian ! ., in Köln
(vgl. die Lübeckischen Chroniken, Hrsg. v. Grautoss II fs.) und im Lager Herzog
Karls des Kühnen vor Neuß (Nov. 29). Mit diesen, Aufenthalt bringt man
die Anfertigung des Oldenburger Wundcrhorncs in Beziehung ; die auf letz¬
terem angebrachten Namen der hl. drei Könige scheinen wenigstens nach Köln
zu weisen: zwischen dem Kreuz in Gerhards Wappen und dem Kreuzwappcn
auf dem Home eine Beziehung zu suchen, scheint mir unthunlich. Jedenfalls
verdiente das kostbare Gefäß mit seinen zahlreichen Wappen eine sorgfältigere,
an dem in Kopenhagen befindlichen Original selbst vorzunchmcnde Untersuchung,
als ihm bisher zu Teil geworden. Die neueste Beschreibung bei P . Brock,
Die chronologische Sammlung der dänischen Könige in Schloß Rosenburg, Ko¬
penhagen 1888 S . 6 ist ganz unzulänglich, und die Abbildung daselbst S . 7
zwar sehr hübjch, aber für eine antiquarische Prüfung nicht hinreichend das Werk
desselben Verfassers : Rosenborg Slot , Kjöbenhavn 1884, welches auf S . Ivff.
ebenfalls das Horn behandelt, ist mir hier nicht erreichbar gewesen; vgl. übri¬
gens auch das von F . v. Alten verfaßte Verzeichnis der Ausstellung kunst-
und kunstgewerblicher Altertümer zu Oldenburg 1885 S . 18—20.

Zu S . 97 . Die 1838 gestifteten Ordensinsignien sind abgcbildet bei
C. F . Strackerjan , Oldenburger Fest- und Jubclbuch . Oldenb . 1839. Treff¬
liche Abbildungen der Insignien , wie sie heute verliehen werden, und insbeson¬
dere der Ordcnskcttc enthält die bis 1892 reichende, nur für die Ordcns-
inhabcr gedruckte Ausgabe der Ordcnsstatutcn.

Zu Nr . 14 der Siegeltafel . Der Verweis aus II, 20 der Stamm¬
tafeln ist als irrig zu streichen.

1853, S . 35) zeigt den auf dem Rand des Grabes sitzenden auferstandenen
Heiland mit Kreuz und Weltkugel, zu seinen Füßen einen Schild mit den
Initialen des Druckers 8L2 und die Umschrift:

In manibu » ckomini aorsqus »»Insquo me ».



Die kirchliche Einteilung der Grafschaft
Oldenburg im Wittelalter.

Von Karl Meinardus.

^er Landstrich im Grenzgebiete der Lachsen und Friesen, welcher
^gen das Ende des 16. Jahrhunderts zur Grasschaft Olden¬

burg vereinigt war, ist in kirchlicherBeziehung ein Bestandteil der
bremischen Diözese seit deren Gründung gewesen.

Die ersten Bischöfe walteten in schlichtester Einfalt ihres
Amtes. Ihre Hauptaufgabe erblickten sie in der Mission, ließen
aber dabei keineswegs die Verwaltung und geistliche Pflege ihrer
christlichen Gemeinden aus den Augen, zu deren Behuf sie persönlich
in ihrer Diözese umherzogen. Der erste, Willehadus, ist auf einer
solchen Inspektionsreise in Blexen gestorben. Getreue Jünger bil¬
deten ihr Geleite und ihre Gehilfen. Mit ihnen wohnten und
lebten sie in brüderlicherGemeinschaft zusammen, der äußeren Er¬
scheinung nach gleich den Mitgliedern der im Binnenlande schon
längst bestehenden Kathedralkapitel, aber ihrer Gesinnung und
Lebensweisenach streng der Ordensregel der Benediktiner-Mönche
gehorsam.

Einen fundamentalenUmschwung erfuhr der deutsche Epi¬
skopat, seit durch Otto I. die Bischöfe zu Hauptstützen des Kaiser¬
tums erhoben wurden. Nirgends machte sich dieses in höherem
Grade als im bremischen Erzstifte bemerklich. In der vornehmen,
überaus einflußreichen Persönlichkeit des ErzbischofsAdaldag,
welcher als einer der nächsten Ratgeber allen drei Ottonen' 52
Jahre lang <936—988) zur Seite stand, ist die einfache Weise
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